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Nehmen Sie teil, indem Sie das Live-Video auf der Facebookseite der Gemeinde Friesenheim 
anschauen. Fragen können über die Kommentarfunktion direkt an Herrn Weide gestellt werden. 

 

Bürgermeister Erik Weide lädt alle interessierten Bürgerinnen  
und Bürger am Mittwoch, den 3. November 2021 um 19 Uhr  

zur Online-Sprechstunde über Facebook ein  
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Die ServiceseiteServiceseite Ihrer Gemeindeverwaltung
Die Email-Adresse der Gemeindeverwaltung für Vereinsmitteilungen und private Anzeigen lautet: 

blickpunkt@friesenheim.de
Bei Rufnummern ohne Ortsvorwahl ist aus anderen Ortsnetzen die Vorwahl 07821 erforderlich!

Notrufe

Polizei  110
Revier Lahr  2770
Feuerwehr  112
Rettungsdienst/Notarzt  112
Krankentransporte  0781/19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116117
Klinikum Lahr  93-0
Telefonseelsorge  08001110111

Bereitschaftsdienste
Bauhof 6337-580

Wasserwerk 6337-570

Stromstörung 07821/2800  
Erdgasversorgung 01802/767767 

Soziale Dienste

Dorfhelferinnenstation 
Einsatzleitung: Natalie Mosig, 
Tel.: 07825/4621288, 
Fax.:  07825/4621289

Nachbarschaftshilfe
Einsatzleitung: Sabine Junker, 
Friesenh. Hauptstraße 83, Tel. 62762

Kath. Sozialstation 
Geschäftsstelle Friesenheim 920610
Tagespflege  9206110
Pflegedienste 
Evang. Diakoniestation 93650
Bitsch Bernd 
Telefon u. Rufdienst 07824/3380 
Sannert  920960
Kenk  922933
AWO  21553 o. 0171/70227363
Trauerbegleitung  995099
Hospizverein  9822860 
Pflegewerk Ortenau       9909488

Apothekendienst

Samstag, 30.10.2021 
Kloster-Apotheke Seelbach 
Hauptstr. 17A, 77960 Seelbach, 07823-9627575 
Karls-Apotheke in Kippenheim 
Bahnhofstr. 25, 77971 Kippenheim 
Tel.: 07825-84460 
Sonntag, 31.10.2021 
Apotheke am Klinikum Lahr 
Klostenstr. 17/1, 77933 Lahr, 07821-9912249 
Montag, 01.11.2021 
Apotheke Friesenheim 
Friesenheimer Hauptstr. 5, 77948 Friesenheim 
07821-96490 

Praxisurlaub

Siehe Seite 10

Gemeindeverwaltung

Öffnungszeiten
Rathaus Friesenheim
Mo. bis Do.: 8.00-12.00 Uhr
Mo. und Do.: 14.00-16.00 Uhr
Mi.: 14.00-19.00 Uhr
Fr.: 8.00-13.00 Uhr

Ortsverwaltungen

Heiligenzell:
Mo, Di, Do, Fr: 8.00-12.00 Uhr
Mi: 16.00-19.00 Uhr
Oberschopfheim:
Mo-Do: 8.00-12.00 Uhr
Di, Do: 14.00-16.00 Uhr
Mi: 14.00-19.00 Uhr
Fr: 8.00-13.00 Uhr
Oberweier:
Mo,Di:  8.00-12.00 Uhr 
 14.00-16.00 Uhr
Mi: 8.00-12.00 Uhr 
 14.00-19.00 Uhr
Do:  8.00-12.00 Uhr
Fr: 8.00-12.00 Uhr
Schuttern:
Mo, Di, Do, Fr: 8.00-12.00 Uhr
Mi: 16.00-19.00 Uhr

Rathaus

Homepage:  www.friesenheim.de
e-mail:  rathaus@friesenheim.de
Telefonnummern:
Telefonzentrale mit Fundbüro  6337 -     0
Bürgerbüro  6337 - 222
Fax  6337 -   90
Bürgermeister 
Herr Weide  6337 - 100
Sekretariat 
Frau Volk  6337 - 101
Frau Walz   6337 - 102
Wirtschaftsförderung, Pressestelle
Frau Berger  6337 - 110
Hauptamt 
Amtsleiterin 
Frau Reichert  6337 - 200
Geschäftsstelle Gemeinderat, 
Wahlamt und Statistik,
Frau Lehmann 6337 - 201
Sternenberghalle, Veranstaltungskalender, 
Touristikinfo
Herr Maurer   6337 - 202
Amtsbote 
Herr Giessler  6337 - 208
Kindergärten, Schule, Jugend, Senioren
Frau Marx  6337 - 210
Jugendreferent 
Herr Pahlow  0171/3765889
Seniorenbeauftragte 
Frau Gutbrod  6337 - 212
Personalamt 
Frau Drescher  6337 - 220
Frau Wölfle  6337 - 221
Frau Stuber  6337 - 223
EDV / Organisation 
Herr Seckinger  6337 - 230
Herr Brämer   6337 - 231
Bürgerbüro 
Ordnungsamt 
Herr Gutbrod  6337 - 250
Frau Bühler 6337 - 255
Grundbucheinsichtsstelle 
Herr Gutbrod  6337 - 250
Passamt 
Herr Jung 6337 - 252
Frau Sinner 6337 - 253
Frau Irion 6337 - 254
Einwohnermeldeamt/Blickpunkt 
Frau Sinner  6337 - 253
Frau Irion   6337 - 254
Herr Mäder, Frau Manetsberger-Heß 6337 - 259
Rentenstelle
Frau Sinner 6337 - 253
Sozialamt 
Frau Erler 6337 - 256
Gewerbeamt
Herr Jung 6337 - 252
Frau Bühler 6337 - 255

Standesamt, Friedhofsverwaltung
Frau Jox 6337 - 251
Herr Jung 6337 - 252
Herr Gutbrod 6337 - 250
Integrationsbeauftragte
Frau Erler  6337 - 256
Rechnungsamt/Kämmerei 
Amtsleiter 
Herr Wagner  6337 - 400
Steueramt 
Herr Kornmeier  6337 - 410
Frau Strauß  6337 - 411
Frau Rottler  6337 - 412
Frau Schneider 6337 - 413
Herr Arbogast  6337 - 420
Frau Schulz 6337 - 421
Gemeindekasse 
Frau Philipzik   6337 - 430
Frau Beiser  6337 - 431
Frau Furkert    6337 - 432
Bauamt 
Amtsleiter 
Herr Reinbold  6337 - 500
Baurecht 
Herr Finkenzeller  6337 - 510
Frau Bündgen  6337 - 511
Frau Kern  6337 - 512
Herr Gießler  6337 - 513
Tiefbau 
Herr Wilhelm  6337 - 520
Herr Gnegel  6337 - 521
Frau Killius  6337 - 522
Hochbau 
Herr Schreiber  6337 - 530
Herr Fischer  6337 - 531
Herr Bühler   6337 - 532
Herr Amann 6337 - 533 
Wasserwerke 
Herr Krämer  6337 - 570
Notdienst  0160/90929087
Bauhof 
Herr Hertweck  6337 - 580
Notdienst  6337 - 580
Abwasserverband 
Herr Binz   6337 - 590
Kanalaufseher 
Herr Scherer  6337 - 591
Handy  0160/90929088
Ortsverwaltungen 
Heiligenzell  6337-771
Oberschopfheim  6337-741
Oberweier  6337-721
Schuttern  6337-761
Gemeindewald Friesenheim 
Herr Junele  62908
Handy  0179/5077606
Campingplatz Schuttern 
Herr Hansen  6337 - 460

Schulen

Grundschulen
Friesenheim  997896
Heiligenzell  62155
Schuttern  61500
Oberweier  61743
Oberschopfheim  07808/2747
Realschule und Werkrealschule
Friesenheim  920300

Kindergärten

Ev. Kindergarten  61384
Georg-Schreiber  63952
St. Michael (Ow)  61137
St. Katharina (Hz)  67134
St. Elisabeth (Os)  07808/3944
St. Franziskus (Os)  07808/99582
St. Marien (Sch)  67554
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Aufgrund der weiterhin bestehenden 
Corona-Situation wird die 

Gemeinde Friesenheim für das Jahr 2021 
keinen Veranstaltungskalender 

veröffentlichen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Der Stockbrunnenmarkt findet  
weiterhin zu den bekannten  

Zeiten statt.

Friesenheim

Gemeinde aktuell
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aufgrund anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften eine 
Genehmigung erteilt wird, die die Sondernutzungser-
laubnis ausdrücklich einschließt, oder wenn eine Er-
laubnis nach § 29 Straßenverkehrsordnung (StVO) erteilt 
wird.

(2)  Auf Erteilung der Erlaubnis besteht kein Rechtsan-
spruch.

(3)  Die Erlaubnis wird von der Gemeinde nach Maßgabe 
dieser Satzung erteilt.

(4)  Die Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 dieser Satzung wird 
schriftlich oder elektronisch erteilt, es sei denn, dass 
besondere gesetzliche Formvorschriften vorrangig an-
zuwenden sind. Die Erlaubnis wird nach Ermessen auf 
Zeit und/oder Widerruf erteilt.

(5)  Die Erlaubnis kann unter Bedingungen und Auflagen er-
teilt werden.

(6)  Die Verpflichtung zur Einholung von Genehmigungen, 
Erlaubnissen und dergleichen, die nach anderen 
Rechtsvorschriften erforderlich sind, bleibt unberührt.

(7)  Die Übertragung der Erlaubnis auf einen Dritten ohne 
Zustimmung der Erlaubnisbehörde ist unzulässig.

(8)  Soweit sich die im Antrag angegebenen oder die der 
Sondernutzungserlaubnis zugrundeliegenden tatsäch-
lichen oder rechtlichen Verhältnisse ändern, ist dies 
vom Antragsteller oder Erlaubnisinhaber unverzüglich 
der Erlaubnisbehörde mitzuteilen. Dies gilt insbesonde-
re auch dann, wenn die Sondernutzung länger andauert 
als ursprünglich angenommen.

§ 3a
Außenbewirtung (erlaubnispflichtige Sondernutzung)

(1)  Die Sondernutzungserlaubnis zur Außenbewirtung von 
Gaststätten wird unter Berücksichtigung der straßen-
rechtlichen Belange erteilt. Als straßenrechtlicher Be-
lang gilt insbesondere die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs.

(2)  Von der Sondernutzungserlaubnis zur Außenbewirtung 
wird grundsätzlich die Befugnis zum Herausstellen von 
Tischen und Stühlen erfasst. Weitere Dinge sind geson-
dert zu beantragen. Schanktheken sind nicht gestattet.

(3)  Alle Gegenstände im Rahmen der Außenbewirtung dür-
fen nur unter Beachtung aller Sorgfaltspflichten aufge-
stellt werden. Der Erlaubnisinhaber hat die alleinige Ver-
kehrssicherungspflicht bis zur vollständigen Entfernung. 
Er trägt die alleinige Verantwortung für alle durch aufge-
stellte Gegenstände der Außenbewirtung verursachten 
Schäden.

(4)  Die Fläche der Außenbewirtung muss zu der Gaststätte 
in räumlicher Verbindung stehen. Die Gaststätte muss 
sich in einem der öffentlichen Verkehrsfläche angren-
zenden Grundstück befinden.

(5)  Die Aufbewahrung des zur Außenbewirtung erforder-
lichen Mobiliars auf den öffentlichen Verkehrsflächen ist 
außerhalb der Betriebszeiten grundsätzlich nicht ge-
stattet. Jeweils täglich nach Beendigung der Betriebs-
zeiten sind alle Gegenstände zu entfernen. Auf den öf-
fentlichen Plätzen oder platzähnlichen Straßen kann 
das Mobiliar stehen bleiben, sofern es zusammenge-
stellt und gesichert wird und dadurch keine Beeinträch-
tigung für Verkehrsteilnehmer entsteht. Abweichende 
Regelungen sind im Einzelfall zulässig.

(6)  Eine Montage von Bodenhülsen zur Aufstellung von 
Schirmen sowie sonstigen dauerhaften Einrichtungen ist 
nur bei dauerhafter Außenbewirtung nach vorheriger Ge-
nehmigung möglich. Bei der Entfernung der dauerhaften 
Einrichtungen muss der ursprüngliche Bodenbelag auf 
Kosten des Erlaubnisinhabers wiederhergestellt werden.

Amtliche 
Bekanntmachungen

Friesenheim

Satzung 
über die Erlaubnisse und die Erhebung 
von Gebühren für Sondernutzungen an 
öffentlichen Straßen, Wegen und 
Plätzen in der Gemeinde Friesenheim 
(Sondernutzungssatzung mit 
Sondernutzungsgebührenverzeichnis)

Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche 
Form gewählt wurde, beziehen sich die Angaben bei Perso-
nengruppen, auf Angehörige aller Geschlechter.

Der Gemeinderat der Gemeinde Friesenheim hat aufgrund 
der §§ 16, 17 und 19 des Straßengesetzes für Baden-Württ-
emberg (StrG) i. V. m. § 4 der Gemeindeordnung für Baden- 
Württemberg (GemO) und des § 2 Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) in den jeweils aktuell geltenden Fassungen in 
seiner Sitzung vom 18.10.2021 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1
Geltungsbereich

(1)  Diese Satzung regelt die Sondernutzung an den Ge-
meindestraßen, Wegen und Plätzen der Gemeinde Frie-
senheim und den Ortsdurchfahrten von Bundes-, Lan-
des- und Kreisstraßen im Gebiet der Gemeinde 
Friesenheim. Öffentliche Straßen im Sinne dieser Sat-
zung sind die in § 2 StrG genannten Straßen, Wege und 
Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. 

 Im Folgenden einheitlich Straße genannt.
(2)  Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für 

Marktveranstaltungen, ferner nicht, soweit andere na-
türliche oder juristische Personen aufgrund öffentlich-
rechtlicher Gestattungsverträge mit der Gemeinde Frie-
senheim zu einer Sondernutzung berechtigt sind.

(3)  Nutzungen nach bürgerlichem Recht gemäß § 21 StrG 
und § 8 Abs. 10 Bundesfernstraßengesetz unterliegen 
nicht den Bestimmungen dieser Satzung.

(4)  Soweit diese Satzung keine Regelungen enthält, gelten 
für Sondernutzungen die straßenrechtlichen Bestim-
mungen.

§ 2
Begriffsbestimmung

Sondernutzung im Sinne dieser Satzung ist der Gebrauch 
der in § 1 dieser Satzung bezeichneten Straßen über den 
Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung), der Jedermann 
im Rahmen der Widmung und der verkehrsrechtlichen Vor-
schriften gestattet ist (Gemeingebrauch).

§ 3
Erlaubnispflichtige Sondernutzung

(1)  Die Sondernutzung bedarf der vorherigen Erlaubnis 
durch die Gemeinde Friesenheim, soweit sie nicht er-
laubnisfrei (§ 4) ist. Einer Erlaubnis bedarf es nicht, wenn 

Donnerstag, 28. Oktober 2021
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§ 3b
Plakatierung (erlaubnispflichtige Sondernutzung)

Für die Plakatierung (bis 1 m2 Werbefläche pro Plakat) gelten 
folgende Regelungen:
(1)  In der Regel wird die Erlaubnis für Plakatwerbung auf 10 

Plakate pro Veranstaltung für eine max. Dauer von 14 
Tagen vor der jeweiligen Veranstaltung begrenzt. Jedes 
Plakat ist mit einem roten Genehmigungsaufkleber der 
Gemeinde Friesenheim zu versehen. Vor- und Rückseite 
zählen als ein Plakat.

(2)  Die Vorgabe über die Anzahl der Plakate kann für ört-
liche Vereine und Institutionen verdoppelt werden.

(3)  Sämtliche Plakate einschließlich aller Befestigungsvor-
richtungen sind nach Ablauf des genehmigten Zeit-
raumes unverzüglich, spätestens eine Woche nach der 
Veranstaltung, vom Erlaubnisinhaber zu entfernen. 
Nicht entfernte Plakate können von der Gemeinde auf 
Kosten des Erlaubnisinhabers entfernt werden. Für ent-
standene Schäden kann ein Haftungsanspruch geltend 
gemacht werden.

(4)  Die Anbringung an historischen Laternen (im Ortskern 
Friesenheim rund um die Kirchen, sowie entlang des 
Dorfbachs; im Ortskern Schuttern um die Klosterkirche) 
und Brückengeländern sowie an Bäumen ist nicht er-
laubt. Bei der Anbringung/Aufstellung sind die Bestim-
mungen des § 33 Straßenverkehrsordnung (StVO) zu 
beachten. Die Sicht auf Verkehrszeichen, die Einsicht in 
den fließenden Verkehr in Einmündungen und Kreu-
zungen sowie der Fußgängerverkehr dürfen nicht behin-
dert werden.

(5)  Beim Aufstellen/Aufhängen auf oder an Rad- oder Geh-
wegen muss eine Breite von mindestens 1,50 m befahr-
bar bzw. begehbar bleiben. Werden Plakate aufgehängt, 
sind sie mindestens 2,50 m hoch über Rad- oder Geh-
wegen anzubringen.

(6)  Die Plakatträger dürfen nur unter Beachtung aller Sorg-
faltspflichten (keine blanken Drähte oder abstehenden 
Drahtenden etc.) angebracht werden. Der Erlaubnisin-
haber hat die alleinige Verkehrssicherungspflicht für die 
Werbeanlagen (einschließlich der Befestigungen) bis 
zur vollständigen Entfernung. Er trägt die alleinige Ver-
antwortung für alle durch die Werbeanlage verursach-
ten Schäden.

(7)  Die ordnungsgemäße Befestigung ist regelmäßig zu 
überprüfen. Der Einfluss von Regen, Schnee und Wind 
ist zu berücksichtigen.

(8)  Das Plakatieren im gesamten Gebiet der Gemeinde 
Friesenheim ohne Erlaubnis ist untersagt.

(9)  Plakate, die entgegen den Bestimmungen aus dieser 
Satzung bzw. aus der Sondernutzungserlaubnis aufge-
stellt sind, können auf Kosten des Erlaubnisinhabers 
entfernt werden und durch die Gemeinde eingelagert 
werden. Die durch die Beseitigung der nicht genehmi-
gten oder nicht ordnungsgemäß durchgeführten Plaka-
tierung entstehenden Kosten sind vom Erlaubnisinha-
ber zu tragen. 

§ 3c
Plakatierung zur politischen Meinungsbildung 

 (z.B. Wahlen)
(erlaubnispflichtige Sondernutzung)

Für die Wahlplakatierung (bis 1 m2 Werbefläche pro Plakat) 
gelten folgende Regelungen:
(1)  Die Regelungen zur Plakatierung nach § 3b Abs. 3-9 fin-

den analog Anwendung.
(2)  Für die Aufstellung/Anbringung von Plakaten zur politi-

schen Meinungsbildungen, Ankündigungen von politi-

schen Veranstaltungen für Parteien oder sonstigen poli-
tischen Vereinigungen sowie für Personen, die in der 
Gemeinde Friesenheim zur Wahl antreten, werden Er-
laubnisse für einen Zeitraum von höchstens 6 Wochen 
vor der Veranstaltung erteilt. Dies gilt auch für Volksab-
stimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. 
Bei Wahlen darf ab 2 Monate vor dem Wahltag plakatiert 
werden. Die Anzahl der Plakate wird hierbei für jeden 
Antragsteller auf 50 Plakate im Rahmen der gleichen 
Veranstaltung / Wahlart, beschränkt.

(3)  Für politische Wahlen werden seitens der Gemeinde 
Friesenheim Plakatwände aufgestellt. Jede Partei darf 
auf diesen Wänden 1 Plakat (max. Größe DIN A1) auf-
bringen. Ebenfalls werden seitens der Gemeinde Frie-
senheim, Flächen für Großflächenplakate ausgewiesen. 
Diese Flächen werden dem Antragsteller nach der An-
tragstellung mitgeteilt.

(4)  Unansehnlich gewordene Plakate sind umgehend zu 
entfernen, gegebenenfalls auszutauschen.

§ 3d
Altkleider- und Altglassammelstellen  
(erlaubnispflichtige Sondernutzung)

(1)  Über die Aufstellung der Altkleider- und Altglascontai-
ner entscheidet die Verwaltung. Über den Aufstellungs-
ort in den Ortsteilen entscheidet die Verwaltung im Ein-
vernehmen mit der jeweiligen Ortsverwaltung. 

(2)  Die Altkleider- und Altglascontainer sind regelmäßig 
und nach Bedarf vom Erlaubnisinhaber zu leeren oder 
leeren zu lassen. Der unmittelbare Umgebungsbereich 
ist vom Erlaubnisinhaber von abgelegten Gegenstän-
den (Müll etc.) sauber zu halten.

§ 4
Erlaubnisfreie Sondernutzungen

(1)  Folgende Sondernutzungen bedürfen keiner Erlaubnis 
nach dieser Satzung:

 a.  Bauaufsichtlich genehmigte und nicht genehmi-
gungspflichtige Bauteile und Bauzubehör wie Gebäu-
desockel, Gesimse, Fensterbänke, Balkone, Erker, 
Sonnenschutzdächer und Vordächer sowie Licht-, 
Luft- und Notausstiegsschächte;

 b.  Baustelleneinrichtungen, die verkehrsrechtlich ange-
ordnet sind;

 c.  Die Lagerung von Holz, Baumaterial einschließlich 
Sand und Kies sowie Bauschutt auf Gehwegen bis zu 
einer Höchstdauer von 24 Stunden;

 d.  Warenautomaten, Werbeanlagen und Firmenschilder 
an der Stätte der Leistung, die an einer an die Straße 
grenzenden baulichen Anlage angebracht sind und 
nicht mehr als 0,30 m in den öffentlichen Verkehrs-
raum hineinragen und mindestens 1,25m vom Fahr-
bahnrand entfernt sind;

 e.  Schaufenster und Schaukästen an baulichen Anla-
gen, sofern sie nicht mehr als 0,10 m in den öffentli-
chen Verkehrsraum hineinragen und mindestens 1,25 
m vom Fahrbahnrand entfernt sind;

 f.  Werbeanlagen über Gehwegen für zeitlich begrenzte 
Veranstaltungen an der Stätte der Leistung, sofern sie 
in einer Höhe von über 2,5 m angebracht sind und der 
seitliche Abstand zur Fahrbahn mindestens 0,75 m 
beträgt;

 g.  Sonstige Werbeanlagen in der Oster- und Weih-
nachtszeit wie z.B. Lichterketten, Girlanden, Masten 
u. ä., sofern sie den Verkehr nicht beeinträchtigen 
und die öffentliche Verkehrsfläche nicht geschädigt 
wird;
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terhalten. Der Gemeingebrauch darf durch die Sonder-
nutzung nicht mehr als nach den Umständen vermeid-
bar beeinträchtigt werden. Der ungehinderte Zugang 
zum öffentlichen Straßenverkehr, zu allen der Versor-
gung der Bevölkerung dienenden Einrichtungen sowie 
Straßenrinnen, Straßenabläufe und Kanalschächte ist 
freizuhalten, soweit sich aus der Erlaubnis nichts an-
deres ergibt.

(2) Insbesondere muss gewährleistet bleiben,
 a.  dass eine freie Gehwegfläche von mindestens 1,50m 

Breite verbleibt,
 b.  eine für den Feuerwehreinsatz erforderliche Zufahrts-

möglichkeit von 3,50m Breite vorhanden ist,
 c.  dass Rettungs- und/oder Fluchtwege freizuhalten 

sind,
 d.  die Zufahrt für Liefer- und Entsorgungsfahrzeuge 

nicht behindert wird,
 e.  Rechte anderer nicht beeinträchtigt werden, insbe-

sondere nicht Eingänge, Zufahrten oder Schaufenster 
zugestellt werden,

 f.  Notrufsäulen, Postkästen, Kanalschächte und Hy-
dranten nicht zugestellt werden.

(3)  Dem Erlaubnisinhaber obliegt die Unterhaltung der ihm 
überlassenen öffentlichen Straße und der von ihm er-
richteten Anlagen und die Beseitigung von Verunreini-
gungen.

(4)  Ändert sich die Beschaffenheit der öffentlichen Straße, 
so sind errichtete Anlagen auf Kosten des Erlaubnisin-
habers dem veränderten Zustand in der neuen Qualität 
des öffentlichen Raumes anzupassen.

(5)  Der Erlaubnisinhaber hat die Beendigung der Sonder-
nutzung der Gemeinde binnen drei Werktage anzuzei-
gen. 

§ 9
Beseitigungspflicht

(1)  Endet die Sondernutzung durch Zeitablauf, durch Wi-
derruf oder durch den Ausübungsverzicht, hat der Er-
laubnisinhaber unaufgefordert und unverzüglich den 
früheren Zustand der Straße und deren Einrichtungen 
wiederherzustellen. Der Erlaubnisinhaber hat auch für 
die Reinigung der in Anspruch genommenen Straßen-
fläche zu sorgen.

(2)  Kommt der Erlaubnisinhaber seiner Verpflichtung, den 
ordnungsgemäßen Zustand wiederherzustellen inner-
halb angemessener Frist nicht nach, kann die Gemeinde 
auf Kosten des Erlaubnisinhabers die Wiederherstel-
lung des ordnungsgemäßen Zustands vornehmen oder 
vornehmen lassen.

(3)  Sondernutzungseinrichtungen sind vom Erlaubnisinha-
ber unverzüglich zu beseitigen, wenn infolge ihrer Be-
schaffenheit Gefahr für die Teilnehmer am öffentlichen 
Straßenverkehr besteht.

(4)  Wird den Pflichten aus den Absätzen 1 bis 3 nicht genü-
ge getan, kann die Gemeinde die erforderlichen Maß-
nahmen anordnen und im Wege der Verwaltungsvoll-
streckung durchsetzen. Über das übliche Maß 
hinausgehende Verunreinigung kann die Gemeinde un-
mittelbar auf Kosten des Erlaubnisinhabers beseitigen.

(5) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 10
Kostenerstattung und Sicherheitsleistung

(1)  Der Erlaubnisinhaber hat der Gemeinde Friesenheim 
alle Kosten zu ersetzen, die ihr durch die Sondernut-
zung entstehen und die nicht durch die Bezahlung der 
Sondernutzungsgebühr abgedeckt sind.

 h.  Einrichtungen der öffentlichen Verkehrsmittel;
 i.  Fahnenmaste, Transparente, Lautsprecheranlagen 

und dergleichen aus Anlass von Volksfesten u. Veran-
staltungen, sofern die öffentliche Verkehrsfläche nicht 
beschädigt wird.

 j.  Aufstellung von Buden Ständen und Aufbauten aus 
Anlass von Volksfesten und Veranstaltungen mit sol-
chem Charakter (z.B. Bürgerfest, Weihnachtsmarkt 
usw.) 

(2)  Nach anderen Vorschriften bestehende Erlaubnis- oder 
Genehmigungspflichten werden durch die vorstehende 
Regelung nicht berührt.

§ 5
Erlaubnisverfahren/Antrag

(1)  Die Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 dieser Satzung ist schrift-
lich beim Ordnungsamt der Gemeinde Friesenheim min-
destens drei Wochen vor der beabsichtigten Ausübung 
der Sondernutzung beim Ordnungsamt der Gemeinde 
Friesenheim zu beantragen.

(2) Der Antrag muss enthalten:
 a.  Name, Anschrift und Unterschrift des Antragstellers, 

sowie für den Fall, dass der Antragsteller die Sonder-
nutzung nicht selbst ausübt, den Namen desjenigen, 
der die Sondernutzung tatsächlich ausübt oder für 
die Ausübung verantwortlich ist

 b.  Angaben über den Ort, die örtliche Begrenzung, die 
Größe und den Umfang sowie die voraussichtliche 
Dauer und den Zweck der Sondernutzung

 c. Angaben über die benötigte Fläche
(3)  Vor Erteilung der Erlaubnis kann die Vorlage weiterer 

Angaben in Form von Lageplänen, Zeichnungen, text-
lichen Beschreibung oder in sonstiger geeigneter Weise 
verlangt werden.

§ 6
Widerruf

(1)  Eine auf Widerruf erteilte Sondernutzungserlaubnis 
kann jederzeit widerrufen oder nachträglich einge-
schränkt werden.

(2)  Eine auf Zeit erteilte Sondernutzungserlaubnis kann wi-
derrufen werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies 
erfordert.

(3)  Macht die Gemeinde von dem ihr vorbehaltenen Wider-
rufsrecht Gebrauch, hat der Erlaubnisinhaber keinen Er-
satz- oder Entschädigungsanspruch. Wird eine auf Zeit 
erteilte Sondernutzungserlaubnis widerrufen, ist der Er-
laubnisinhaber angemessen zu entschädigen (§ 18). 
Ausgenommen hiervon sind Widerrufe aufgrund einer 
Nichtbeachtung von Auflagen und Bedingungen durch 
den Erlaubnisinhaber.

§ 7
Einschränkungen von Sondernutzungen

Die in dieser Satzung genannten erlaubnisfreien Sondernut-
zungen (§ 4) sowie alle übrigen erlaubnispflichtigen Sonder-
nutzungen können ganz oder teilweise eingeschränkt wer-
den, wenn Belange des Verkehrs oder des Straßenbaus dies 
vorübergehend oder auf Dauer erfordern, insbesondere, 
wenn aufgrund ihrer Beschaffenheit Gefahr für die Teilneh-
mer am öffentlichen Straßenverkehr besteht.

§ 8
Pflichten des Erlaubnisinhabers

(1)  Der Erlaubnisinhaber hat die Sondernutzungsanlagen 
nach den gesetzlichen Vorschriften und den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik zu errichten und zu un-
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(2)  Die Erlaubnisbehörde ist berechtigt, die Sondernut-
zungserlaubnis erst zu erteilen, wenn der Erlaubnisneh-
mer eine Sicherheitsleistung erbracht hat. Diese kann 
insbesondere dann verlangt werden, wenn

 a.  an der Straße oder an Straßeneinrichtungen Beschä-
digungen durch die Sondernutzung zu befürchten 
sind oder

 b.  begründete Zweifel bestehen, dass der Erlaubnisneh-
mer seinen Verpflichtungen nach Absatz 1 nachkom-
men wird.

(3)  Die Höhe der Sicherheitsleistung richtet sich nach den 
mutmaßlichen Kosten für die Beseitigung der befürch-
teten Beschädigungen bzw. nach der Höhe der Kosten, 
die bei einer eventuellen Ersatzvornahme voraussicht-
lich anfallen würden.

(4)  Von der Sicherheitsleistung sind die der Gemeinde Frie-
senheim entstehenden Kosten im Sinne von Absatz 1 zu 
begleichen. Die Erlaubnisbehörde ist verpflichtet, 
demjenigen, der die Sicherheit geleistet hat, anschlie-
ßend Rechnung zu legen. Übersteigt die Sicherheitslei-
stung den Rechnungsbetrag, ist der Differenzbetrag zu-
rückzuerstatten.

(5)  Die Sicherheitsleistung ist zurückzuzahlen bzw. zurück-
zugeben, wenn nach Beseitigung der Sondernutzungs-
anlagen feststeht, dass der Gemeinde Friesenheim 
durch die Sondernutzung keine zusätzlichen Kosten 
entstanden sind oder entstehen werden.

(6)  Wurde von dem Erlaubnisnehmer keine Sicherheitslei-
stung verlangt und sind durch die Sondernutzung die 
Straßen so beschädigt worden, dass dadurch deren 
vorzeitige Erneuerung erforderlich wird, so kann die Er-
laubnisbehörde, sofern eine alsbaldige Erneuerung für 
den Erlaubnisnehmer eine unangemessene Belastung 
bedeuten würde, stattdessen mit ihm eine Vereinbarung 
über eine angemessene Beteiligung an den Kosten der 
zukünftigen Erneuerungsarbeiten treffen.

§ 11
Verkehrssicherungspflicht und Schadenshaftung

(1)  Der Erlaubnisnehmer ist für die mit der Sondernutzung 
in Anspruch genommenen Straßenflächen verkehrssi-
cherungspflichtig und haftet der Gemeinde Friesenheim 
für alle Schäden, die ihr durch die Sondernutzung ent-
stehen.

(2)  Der Erlaubnisnehmer hat die Gemeinde Friesenheim 
von allen Schadensersatzansprüchen Dritter freizustel-
len, die diese im ursächlichen Zusammenhang mit der 
Sondernutzung gegen die Gemeinde Friesenheim erhe-
ben. Er ist verpflichtet, sich ausreichend gegen Haft-
pflichtansprüche zu versichern. Auf Anforderung ist der 
Nachweis über den Abschluss einer Haftpflichtversi-
cherung und der regelmäßigen Prämienzahlung vorzu-
legen.

(3)  Die Haftung nach Absatz 1 und 2 gilt bis zur Erfüllung 
der sich aus §§ 9, 10 Abs. 1 dieser Satzung ergebenden 
Verpflichtungen.

(4)  Mehrere Verpflichtete haften dabei als Gesamtschuld-
ner.

§ 12
Erhebung von Gebühren

(1)  Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen an den in § 3 
Abs. 1 dieser Satzung genannten Straßen werden Ge-
bühren nach Maßgabe der nachfolgenden Bestim-
mungen und des beigefügten Gebührenverzeichnisses 
erhoben. Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil die-
ser Satzung.

(2)  Grundlage der Gebührenberechnung ist der im Antrag 
nach § 3 dieser Satzung angegebene Zeitraum der Son-
dernutzung. Unabhängig davon besteht die Gebühren-
pflicht solange fort, bis die genutzte Straße oder deren 
Einrichtungen wieder allgemein nutzbar und/oder ord-
nungsgemäß wiederhergestellt und die Fläche von der 
Erlaubnisbehörde abgenommen wurde. Ist eine ord-
nungsgemäße Wiederherstellung aus Gründen, die der 
Erlaubnisnehmer nicht zu vertreten hat, innerhalb des 
Nutzungszeitraums nicht möglich, ist dies der Erlaub-
nisbehörde unverzüglich unter Angabe der Hinderungs-
gründe anzuzeigen. Über den Zeitraum bzw. einen evtl. 
Erlass der Gebührenberechnung kann dann im Einzelfall 
durch die Erlaubnisbehörde entschieden werden.

(3)  Die Gebührenpflicht besteht auch dann, wenn eine Son-
dernutzung ohne beantragte Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 
Satz 1 ausgeübt wird.

(4)  Die Befugnis zum Erheben weiterer Gebühren aufgrund 
sonstiger rechtlicher Vorschriften bleibt unberührt.

§ 13
Gebührenberechnung,

Änderung des Gebührenverzeichnisses
(1)  Die in dem Gebührenverzeichnis nach Tagen oder Wo-

chen bemessenen Gebühren sind für jede angefangene 
Zeiteinheit voll zu entrichten.

(2)  Ergeben sich bei dem Ermitteln der Gebühren Cent-Be-
träge, so werden diese auf volle Euro-Beträge aufgerun-
det.

(3)  Wird eine Änderung des Gebührenverzeichnisses be-
schlossen, so tritt diese bei laufenden Sondernutzungen 
mit Wirkung für und gegen die Betroffenen erst ein, 
wenn die nächste Rate fällig wird oder ein neuer Be-
scheid ergangen ist.

§ 14
Gebührenschuldner

(1) Zum Entrichten der Gebühr sind verpflichtet:
 a.  der Antragsteller, Erlaubnisinhaber und sein Rechts-

nachfolger,
 b.  derjenige, der eine Sondernutzung i.S. dieser Sat-

zung tatsächlich ausübt oder in seinem Interesse 
ausüben lässt.

(2)  Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuld-
ner.

§ 15
Persönliche Gebührenfreiheit

(1)  Von der Entrichtung der Gebühr, nicht jedoch von der 
Erlaubnispflicht nach § 3 - 3d sind befreit:

 a.  Die Bundesrepublik Deutschland, die Länder, die 
Landkreise und Gemeinden, für solche Sondernut-
zungen, die im öffentlichen Interesse liegen;

 b.  Die anerkannten Religionsgemeinschaften für Son-
dernutzungen, die zur Ankündigung und Ausübung 
religiöser Handlungen in Anspruch genommen wer-
den;

 c. Die karitativen Verbände;
 d.  Die politischen Parteien (inkl. Kandidatinnen und 

Kandidaten bei Direktwahlen) und Wählervereini-
gungen im Rahmen von politischen Wahlen;

 e. Ortsansässige Vereine.
(2)  Von der Erhebung einer Gebühr kann abgesehen wer-

den, wenn die Sondernutzung überwiegend im öffentli-
chen Interesse liegt oder die Erhebung nach Lage des 
Einzelfalls unbillig wäre.



8 punktblick Donnerstag, 28. Oktober 2021 Woche 43

bühren in der jeweils geltenden Fassung, soweit besondere 
gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen.

§ 21
Öffentlich-rechtliche Gestattungsverträge

Wird die Erlaubnis zu einer Sondernutzung in Form eines 
öffentlich-rechtlichen
Gestattungsvertrags vereinbart, so gelten die Bestim-
mungen dieser Satzung sinngemäß.

§ 22
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 a.  entgegen der Vorschrift des § 3 Abs. 1 eine Sonder-

nutzung ohne die dafür erforderliche Erlaubnis aus-
übt;

 b.  entgegen §9 die den Gemeingebrauch beeinträchti-
genden Anlagen und sonstigen Gegenstände nicht 
beseitigt und den früheren Zustand nicht wiederher-
stellt;

 c. die Bestimmungen nach dieser Satzung nicht erfüllt.
(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann für jeden Fall einer Zuwi-

derhandlung mit einer Geldbuße geahndet werden. Die 
Höhe bestimmt sich nach § 54 Abs. 2 StrG in der jeweils 
gültigen Fassung.

(3)  Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten findet in der je-
weils gültigen Fassung Anwendung.

§ 23
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung, am 29.10.2021 in Kraft.
In allen Fällen, in denen eine Sondernutzungserlaubnis be-
reits erteilt worden ist, das Ausüben der Sondernutzung 
aber in die Zeit nach Inkrafttreten dieser Satzung fällt, rich-
tet sich die Höhe der Sondernutzungsgebühren ab diesem 
Zeitpunkt nach dieser Satzung. Die §§ 12 - 18 sind sinnge-
mäß anzuwenden.

Friesenheim, den 18.10.2021

gez. Erik Weide 
Bürgermeister

Hinweis gem. § 4 Abs. 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder der auf Grund der GemO erlassener Verfah-
rensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
 
Anlage

Gebührenverzeichnis
zur Satzung der Gemeinde Friesenheim über die Erlaub-
nisse und die Erhebung von Gebühren für Sondernut-
zungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der 
Gemeinde Friesenheim

Die aufgeführten Gebühren gelten für das gesamte Gemein-
degebiet einschließlich der Ortsteile der Gemeinde Friesen-
heim

§ 16
Entstehung der Gebührenpflicht und Fälligkeit

(1) Die Zahlungsverpflichtung entsteht
 a.  bei erlaubter Nutzung mit dem Erteilen der Sonder-

nutzungserlaubnis, spätestens jedoch in dem Zeit-
punkt, in dem mit der tatsächlichen Ausübung der 
Sondernutzung begonnen wird,

 b.  bei unerlaubter Nutzung mit dem Zeitpunkt, in dem 
mit der tatsächlichen Ausübung der Sondernutzung 
begonnen wird.

(2)  Die Gebühr wird fällig, sofern in der Erlaubnis nach § 3 
Abs. 1 dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist,

 a.  mit dem Erteilen der Erlaubnis und, sofern es sich um 
eine auf Dauer erteilte Sondernutzungserlaubnis han-
delt, mit dem Zugang des Gebührenbescheids,

 b.  im Übrigen zum Ersten eines jeden Monats, erstmalig 
am Ersten des auf den dem Zugang des Bescheids 
über die Heranziehung zur Sondernutzungs-gebühr 
folgenden Monats.

(3)  Bei Verzug des Gebührenschuldners findet die Vor-
schriften des KAG entsprechende Anwendung.

§ 17
Gebührenerstattung

(1)  Bei Ausübungsverzicht auf eine zeitliche begrenzte 
Sondernutzung besteht für den nicht genutzten Zeit-
raum kein Anspruch auf Erstattung bereits entrichteter 
Gebühren. Entsprechendes gilt für den Fall, dass ein an-
derer die Sondernutzung für den Erlaubnisnehmer bis-
her tatsächlich ausübt. 

(2)  Im Voraus entrichtete oder kapitalisierte Sondernut-
zungsgebühren werden auf Antrag anteilmäßig erstat-
tet, wenn die Erlaubnisbehörde eine Sondernutzungser-
laubnis aus Gründen widerruft, die nicht vom 
Gebührenschuldner zu vertreten sind, oder wenn die 
Sondernutzung aus Gründen höherer Gewalt während 
eines zusammenhängenden Zeitraums von mehr als 
drei Monaten nicht ausgeübt werden kann.

(3)  Für das Errechnen des Erstattungsbetrags gelten das KAG 
sowie § 13 Abs. 2 dieser Satzung sinngemäß. Gebühren 
nach § 9 Abs. 2 werden nicht erstattet, soweit keine Erstat-
tung nach besonderen Rechtsvorschriften infrage kommt.

§ 18
Ende der Gebührenpflicht

(1)  Die Gebührenpflicht endet mit dem Ablauf oder dem Wi-
derruf der Erlaubnis oder der Genehmigung.

(2)  Wird die Sondernutzung zu einem früheren Zeitpunkt 
aufgegeben, endet die Gebührenpflicht mit Ablauf des 
Tages, an dem die schriftliche Anzeige des Sondernut-
zungsberechtigten bei der Gemeinde eingeht oder die 
Anzeige dort zur Niederschrift erfolgt.

§ 19
Unerlaubte Sondernutzung

(1)  Durch die Einrichtung von Gebühren für eine unerlaubte 
Sondernutzung entsteht kein Rechtsanspruch auf Ertei-
lung einer Sondernutzungserlaubnis, einer Ausnahme-
genehmigung, Erlaubnis oder Baugenehmigung.

(2)  Die Verpflichtung zur Gebührenentrichtung für eine uner-
laubte Sondernutzung wird durch ein in derselben Ange-
legenheit durchgeführtes Bußgeldverfahren nicht berührt.

§ 20
Anwendung des Kommunalabgabengesetzes

Für die Sondernutzungsgebühren gelten die Vorschriften 
des Kommunalabgabengesetzes über die Benutzungsge-
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Nr. Gegenstand Zeitraum Gebühren in €

1 Außenbewirtung 
je angefangene 10 
qm beanspruchter 
Verkehrsfläche

Jährlich 
(Kalenderjahr)

40,00 €

2 Plakatierung 
Im öffentlichen 
Verkehrsraum nach 
§3b der Sondernut-
zungssatzung 

Wöchentlich 25,00 €

3 Altleidercontainer / 
Altglascontaine
Je Container Jährlich 

(Kalenderjahr)
25,00 €

4 Sonstige Werbean-
lagen (<1 m2)
a)  Dreieckständer, 

Plakattafeln oder 
sonstige Werbe-
träger am Ort der 
Leistung von 
gewerblichen 
Betrieben

b)  Reklame, Leucht-
buchstaben und 
Sonstige in den 
Luftraum der 
Straße, ragende 
Anlagen und 
Einrichtungen

Gebührenfrei sind 
Hinweisschilder zur 
Orientierung der 
Verkehrsteilnehmer 
wie Hinweisschilder 
für Gottesdienste, 
Zeltplätze, Messen, 
religiöse, kulturelle, 
politische und 
sportliche Veranstal-
tungen, Baustellen-
schilder

Jährlich 
(Kalenderjahr)

Jährlich 
(Kalenderjahr) 

25 – 100 € 

25 – 100 €

5 Bewegliche 
Außenwerbung 
Werbefahrzeuge, 
Werbeanhänger je 
Fahrzeug, Anhänger

täglich 20,00 €

6 Automaten, 
Schaukästen 
Je angefangene 0,2 
qm Grundfläche

Jährlich
(Kalenderjahr)

25,00 €

7 Informationsstände 
Je Stand Täglich 25,00 €

8 Verkaufsstände und 
Verkaufswagen 
außerhalb von 
Märkten

Täglich 
Wöchentlich 
Monatlich

5,00 – 20,00 € 
30,00 – 50,00 € 

75,00 – 250,00 €

9 Warenauslagen (vor 
Geschäften) 
je angefangene  
10 qm beanspruch-
ter Verkehrsfläche

Jährlich 
(Kalenderjahr)

40,00 €

10 Lagerung von 
Gegenständen aller 
Art 
soweit es sich nicht 
um angeordnete 
Baustelleneinrich-
tungen handelt

Täglich 2,00 – 5,00 €

11 Sonstige 
Sondernutzung 
a)  Zu privaten 

Zwecken

b)  Zu gewerblichen 
Zwecken

Täglich 
Wöchentlich 
Monatlich 
Jährlich 

Täglich 
Wöchentlich 
Monatlich 
Jährlich 

    2,00 –   15,00 €   
8,00 –   45,00 € 

15,00 – 100,00 € 
30,00 – 400,00 €    

5,00 –   25,00 € 
15,00 –   75,00 € 
30,00 – 150,00 € 
50,00 – 500,00 €

Aus dem Gemeinderat 

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung vom 
23.10.2021 folgende Beschlüsse gefasst: 
  
1. Frageviertelstunde  
 - ohne Beschlussfassung - 
  
2. Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung  -  
 ohne Beschlussfassung -  
  
3.  Einbringung des Haushaltsplanes für das Haushalts-

jahr 2022  
 1.  Der Gemeinderat berät die Planansätze des Haushalts-

plans für das Haushaltsjahr 2022. 
 2.  Der Beschlussvorschlag ergibt sich aus der Diskussion 
  
4.  Einbringung des Wirtschaftsplanes der Wasserwerke 

Friesenheim für das Wirtschaftsjahr 2022  
 1.  Der Gemeinderat berät die Planansätze des Wirtschafts-

planes 2022 der Wasserwerke Friesenheim. 
 2. Der Beschlussvorschlag ergibt sich aus der Diskussion
     
5.  Einbringung des Wirtschaftsplanes der Abwasserbe-

seitigung für das Wirtschaftsjahr 2022  
 1.  Der Gemeinderat berät die Planansätze des Wirtschafts-

planes 2022 der Abwasserbeseitigung. 
 2.  Der Beschlussvorschlag ergibt sich aus der Diskussion. 

6.  Einbringung des Wirtschaftsplanes des Naherho-
lungsgebietes Baggersee Schuttern für das Wirt-
schaftsjahr 2022  

 1.  Der Gemeinderat berät die Planansätze des Wirtschafts-
planes 2022 des Naherholungsgebietes Baggersee 
Schuttern. 

 2.  Der Beschlussvorschlag ergibt sich aus der Diskussion. 
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7.  Einbringung des Wirtschaftsplanes des Eigenbe-
triebes Photovoltaik für das Wirtschaftsjahr 2022  

 1.  Der Gemeinderat berät die Planansätze des Wirtschafts-
planes 2022 des Eigenbetriebes Photovoltaik. 

 2.  Der Beschlussvorschlag ergibt sich aus der Diskussion. 

8.  Einbringung des Wirtschaftsplanes Friesenheimer 
Bauland für das Wirtschaftsjahr 2022  

 1.  Der Gemeinderat berät die Planansätze des Wirtschafts-
planes 2022 des Friesenheimer Baulands. 

 2.  Der Beschlussvorschlag ergibt sich aus der Diskussion. 
 

9. Verschiedenes  
 - ohne Beschlussfassung - 
  

Weitere Informationen sind auf der Homepage der Ge-
meinde Friesenheim abrufbar.  
Unter www.friesenheim.de (Rubrik Rathaus & Service / 
Gremien) sind alle Sitzungsvorlagen hinterlegt. 

Praxisurlaub

Gemeinschaftspraxis Dr. Axel Textor und  Dr. Andrea 
Stiebitz  
ist vom 01.11.2021 bis zum 05.11.2021 geschlossen.
Vertretung haben folgende Praxen: 
Dr. Allgaier 07821 / 62777 
Dr. Suaudeau 07821 / 96910 
Dr. Adam 07808-471 
  
Praxis Ulrich Suaudeau 
ist vom 08.11.21 bis einschließlich 12.11.21 geschlossen. 
Es vertreten alle in Friesenheim anwesenden Ärtzte. 
 

Rathausnachrichten

Friesenheim Advents- und 
Weihnachtsmarkt 

Die Gemeinde Friesenheim bedankt sich für die vielen An-
fragen und Anmeldungen zum Friesenheimer Advents- und 
Weihnachtsmarkt. Dieser soll unter Einhaltung der Corona 
Verordnung an zwei Samstagen, dem 27.11.2021 und 
dem 04.12.2021, jeweils von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
stattfinden. 
Um eine weihnachtliche Atmosphäre zu schaffen, suchen 
wir noch Vereine, Gruppen oder Einzelpersonen  die mit 
musikalischen Darbietungen  den Markt bereichern kön-
nen. 
Da wir davon absehen möchten, den Rathausplatz einzu-
zäunen, wird eine Bewirtung vor Ort leider nicht möglich 
sein. 
Es sind allerdings noch Plätze für eine Bewirtung in  
abgeschlossenen Räumlichkeit/Bereichen außerhalb des 
Marktes zu vergeben. Dort müssten die Corona-Vorgaben in 
Form eines Hygienekonzepts und der 3G-Regelung einge-
halten werden. Die Durchführung der Bewirtung und die Ein-
haltung der Coronavorgaben sollen eigenverantwortlich er-
folgen. 

Anfragen und Anmeldungen für die musikalische Umran-
dung des Marktes oder die Bewirtung bitten wir ab sofort 
bis zum 05.11.2021 bei Frau Bühler (Tel: 07821 6337 255 
oder per Mail an sbuehler@friesenheim.de) einzureichen. 
  

„Maria-Holzenthaler-Kreuz“ an der B3 in 
Oberschopfheim restauriert 

Am Donnerstag, 14. Oktober wurde das „Maria-Holzenthaler-
Kreuz“ an der B3 nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen 
von Pfarrer Steffen Jelic geweiht und der Gemeinde übergeben. 
Es ist das achte Wegkreuz in den vergangenen zehn Jahren, das 
vom Historischen Verein Oberschopfheim 763 saniert wurde. 
Vor zwei Jahren haben die Arbeiten zur Restaurierung am „Ma-
ria-Holzenthaler-Kreuz“ in Oberschopfheim begonnen. Außer-
gewöhnlich lang gestaltete sich die Bauzeit, was mit den Ein-
schränkungen durch die Corona-Pandemie zusammenhing. Ein 
gemeinsames Arbeiten war lange Zeit nicht möglich, erklärte 
Willi Ehret, Vorsitzender des Historischen Vereins Oberschopf-
heim. Neben den Arbeiten von Restaurator Luzius Kürten hatten 
es sich die Mitglieder des Vereins zur Aufgabe gemacht, die Au-
ßenanlage in Eigenleistung zu gestalten. 

Nicht nur Fleiß und Engagement, sondern auch Geld floss in die 
Restauration des Kleindenkmals. Der größte Teil floss in die 
Gage des Restaurators Luzius Kürten mit rund 12.000 Euro. 
Auch für dieses Wegkreuz konnte der Historische Verein Ober-
schopfheim Sponsoren finden, die das Vorhaben finanziell un-
terstützten. 
Der Dank von Bürgermeister Erik Weide ging somit nicht nur an 
den Historischen Verein Oberschopfheim, sondern auch an die 
Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau, die Volks-
bank Lahr, Schrempp EDV und Private Spender. Auch Familie 
Reinhard Schaub, von der die Gemeinde das Grundstück, auf 
dem das Wegkreuz steht, erworben hat, ging eine Spende zur 
Restaurierung des Wegkreuzes ein. Die Gemeinde selbst hat die 
Arbeiten mit 5.000 Euro bezuschusst. 

„Es ist viel Aufwand und Zeit in die Restaurierung geflossen“, 
sagte Bürgermeister Erik Weide und dankte Restaurator Luzius 
Kürten, aber auch den Ehrenamtlichen des Historischen Vereins 
Oberschopfheim für das Engagement und die wertvolle Arbeit. 
„Würden die Kreuze nicht saniert und restauriert werden, wür-
den diese mit der Zeit verfallen und damit auch ein Bestandteil 
unserer Kultur verloren gehen“, betonte Bürgermeister Erik Wei-
de in seinen Dankesworten. 
Das „Maria-Holzenthaler-Kreuz“ ist vorläufig eines der letzten 
Kreuze, das durch den Historischen Verein Oberschopfheim sa-
niert wurde, da es derzeit keine weiteren sanierungsbedürftigen 
Wegkreuze auf Grundstück der Gemeinde gibt. 
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Politische Gruppierungen  
und Wählervereinigungen

Politische Gremien

CDU Ortsverband OberschopfheimGemeindeverband Friesenheim

Einladung zur Mitgiederversammlung 
Am kommenden Freitag, den 29. Oktober, um 19.00 Uhr-
findet im Schlössle in Heiligenzell 
unsere Mitgliederversammlung statt,wozu wir alle Mitglieder 
recht herzlich einladen. 
Die Tagesordnung wurde bereits im Blickpunkt Nr. 42 veröf-
fentlicht. 
Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen. 
  

Feuerwehr

FF Friesenheim 
Abteilung Oberweier

Donnerstag 28-10 Abt. Übergreifende Ausbildung 
19.30 FW-Haus Oberschopfheim 
Thema: Kaminbrand 
Leitung: Matthias Holzenthaler 
  
Samstag 30-10 Abteilungsprobe 
18.00 Praktische Übung 
Leitung: Michael Göbbels 
  
Freitag 05-11 Umstellung Pieper auf neu AAO 
Ab 20.00 im FW-Haus Oberweier 
Leitung: Thomas Manach 
  
Samstag 06-11 Umstellung Pieper auf neue AAO 
-Ausweichtermin- 
Uhrzeit wird zeitnah bekanntgegeben 
Leitung: Thomas Manach 
  
Montag 08-11 AK-Stammtisch 
17.00 Uhr FW-Haus 
Leitung: Karl Heinz Scherer 
  
Montag 08-11 Info`s zu Umstellung der neuen AAO 
20.00 Ort wird noch bekannt gegeben 
Am Dienstag 09-11 wir die FW-Leitstelle auf die neue 
Alarm- und Ausrückeordnung umstellen. 
  

FF Friesenheim 
Jugendfeuerwehr

10.11. 18.30 Uhr - Gruppe 14-18 
Jugendfeuerwehrdienst. Treffpunkt um 18.00 Uhr an den 
örtlichen Gerätehäusern. Uniform. 

13.11. 16.00 Uhr - Gruppe 08-10 
Jugendfeuerwehrdienst. Treffpunkt um 15.30 Uhr am Ge-
rätehaus Friesenheim. Uniform. 
  
17.11. 18.30 Uhr - Gruppe 10-14 
Jugendfeuerwehrdienst. Treffpunkt um 18.00 Uhr an den 
örtlichen Gerätehäusern. Uniform. 
 

Kirchliche  
Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde
Friesenheim

Sonntag, 31. Oktober 2021 - Reformationstag 
Wochenspruch: 
Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der ge-
legt ist, welcher ist Jesus Christus.  1. Korinther 3,11 

10.00 Uhr   Gemeinsamer  Gottesdienst in Diersburg 
Pfr. K.Gölz/ Pfr. R.Janus 

   Kollekte: Für die Arbeit des Gustav-Adolf-
Werkes. 

   Achtung: Ende der Sommerzeit-Zeitumstel-
lung!! 

  
Dienstag, 02. November 2021 
19.30 Uhr  Keine!!Kirchenchorprobe 

Mittwoch, 03. November 2021 
19.30 Uhr  Keine!! Gospelchorprobe 
  
Gottesdienst am Reformationstag, 31. Oktober 2021 in 
Diersburg 
Herzliche Einladung zum Reformationsgottesdienst am 
Sonntag, den 31. Oktober 2021 um 10.00 Uhr. Diesen Got-
tesdienst feiern wir gemeinsam in der Kirchengemeinde Des 
Guten Hirten in Diersburg in der Ev. Kirche! 
  
Öffnungszeiten Ev. Pfarramt, Weinbergstr 24: Dienstag, 
Donnerstag und Freitag vormittags von 9.00 bis 11.00 Uhr 
und Donnerstagnachmittag von 15.00 bis 18.00 Uhr. Tel: 
07821/997933. 
 

Evang. Kirchengemeinde Des Guten Hirten

(Hohberg, Oberschopfheim, Zunsweier)

Kirche Des Guten Hirten mit Albert-Schweitzer-Saal: 
Friedhofstr. 9, Diersburg 
Evangelisches Pfarramt: 
Talstr. 7 (im Rathaus), Diersburg, Tel. 07808-2248 
Büroöffnungszeiten: 
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag 15.00 – 17.30 Uhr  
Email:  gemeinde@des-guten-hirten.de 
Internet: www.des-guten-hirten.de 
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Freudes- oder Bekanntenkreis durch Suizid verloren haben, 
findet statt am Freitag, 29. Oktober 2021 um 19.00 Uhr in der 
Heilig Geist Kirche in Offenburg-Albersbösch (Heimburgstr. 
2). 
  
Foto Workshop am Samstag, 6. November 2021
Am Vormittag des 6. November von 8.30 bis 12.30 Uhr bie-
ten wir Interessierten einen Foto Workshop in unserer Kirche 
an. Zusammen mit dem Fotografen Mario Schmidt lernen 
wir, wie wir Blende und Co. Richtig einsetzen oder worauf 
wir bei der Motivwahl achten sollten, wenn wir Menschen in 
Gruppen oder in der Kirche fotografieren.
Es sind noch Plätze frei. Bitte wenden Sie sich bei Interesse 
direkt per Mail an Antje Massa (antje.massa(at)arcor.de).
Für den Workshop sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 
Wir fotografieren entweder mit dem eigenen Fotoapparat 
oder auch mit dem Handy. Wir freuen uns über Ihre Anmel-
dung. 
  
11.11.2021 – Stationenweg zum Martinstag – von 16.30 
bis 20.00 Uhr 
Auch in diesem Jahr laden wir Sie, liebe Eltern, mit Ihren 
Kindern und alle Interessierten zu einer ökumenischen 
„Martinsaktion“ ein. Anstatt des klassischen Martinsum-
zugs können Sie alle am 11.11. im Zeitfenster zwischen 
16.30 und 20.00 Uhr die verschiedenen Stationen privat 
und als Familie besuchen und dabei die eigenen Laternen 
mitnehmen. Bitte halten Sie dabei unbedingt die geltenden 
Coronaregeln ein (Abstand halten, Maskenpflicht im Innen-
raum)! 
Auf folgende Stationen können Sie sich mit Ihren Kindern 
freuen: 
„Feuer und Kerzen“ – Licht teilen – bei der Bäckerei 
Feißt. Verantwortlich die Ministranten/innen mit ihren 
Betreuerinnen 
„Martin der Soldat“ im Philippshof der Familie Roeder 
v. Diersburg.  Hier werden die Martinswecken ausgegeben. 
Verantwortlich die Konfirmandengruppe mit Pfr. Gölz und V. 
Rico Gómez 
„Sankt-Martins-Fenster“ am Martinkindergarten –  
verantwortlich der Ökumenische Martinkindergarten 
„Sankt Martin und Markus mit dem Raben“ (Erzählge-
schichte mit Bildern) in der kath. Kirche. Verantwortlich 
Ch. Feger u. Team 
„Katze Mia und der Martinsumzug“ – Bildgeschichteam 
Grundschulgebäude.   
Verantwortlich: Grundschule Diersburg 
An allen Stationen stehen Spendenkörbchen für die UNICEF 
Kinder-Afghanistanhilfe. Herzlich Dank für jede Spende! 
Es grüßen für das Vorbereitungsteam: Ch. Feger und Pfr. 
Gölz 
  
Der grüne Gockel informiert:
Damit es weiter grünt und blüht und wieder summt und 
brummt
Unser Staudenbeet an der Kirche hat uns in diesem Jahr 
schon sehr mit seiner Blütenpracht erfreut und es ist schön 
zu sehen, wie es summt und brummt rund um die Kirche. Da 
jedoch nicht alle Pflanzen angewachsen sind, konnten mit 
einigen Staudenspenden aus heimischen Gärten die Lücken 
nun gefüllt werden und wir dürfen gespannt sein, was im 
nächsten Jahr dann wächst, grünt und blüht für Biene, Hum-
mel und Co.
Wir freuen uns, dass das Beet so schön geworden ist und 
hoffen, dass es mit den Jahren eine große Vielfalt an Blüten-
pracht über das ganz Jahr geben darf. 

Spendenkonto Volksbank Lahr:
DE91 6829 0000 0005 0003 00 
Pfarramtssekretärin  Birgit Felsen
Pfarrer  Kornelius Gölz, Diensthandy 0151-2885 4400
Kirchendienerin  Annette Moser, 07808-1706 
  
Freitag, 29. Oktober
„Nacht der offenen Kirchen“  
18.30 Uhr  Beginn in der kath. Kirche Diersburg
ab ca. 
19.00 Uhr  Gitarrenkonzert in der evang. Kirche
  Ende gegen 21.00 Uhr
 
Samstag, 30. Oktober   
11.00 Uhr   Taufgottesdienst für Etienne Schaal aus Zuns-

weier (Pfr. i. R. Schaal) 
  
Sonntag, 31. Oktober (Reformationssonntag – 
20. Sonntag nach Trinitatis)  
Wochenspruch:  
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von 
dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und 
demütig sein vor deinem Gott. (Mi 6,8) 

10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst zum Reformati-
onstag mit der evang. Kirchengemeinde Frie-
senheim mit Schutzkonzept in unserer Kirche 
(Pfr. Janus / Pfr. Gölz), mitgestaltet von beiden 
Posaunenchören, kein Kindergottesdienst   

  Kollekte für das Gustav-Adolf-Werk (GAW)    
19.30 Uhr  Bibelstunde der AB-Gemeinschaft 
  
Dienstag, 2. November    
09.00 Uhr  Öffnungszeit unseres Pfarrbüros bis 12.00 Uhr 

Mittwoch, 3. November   
09.00 Uhr  Öffnungszeit unseres Pfarrbüros bis 12.00 Uhr
19.30 Uhr  Singkreisprobe 

Donnerstag, 4. November  
15.00 Uhr  Öffnungszeit unseres Pfarrbüros bis 17.30 Uhr
20.00 Uhr  Posaunenchorprobe 
  
Samstag, 6. November  
08.30 Uhr   Foto Workshop in der Kirche (vorherige Anmel-

dung erforderlich) 
  
Freitag, 29.10., 18.30 bis ca. 21.00 Uhr „Nacht der of-
fenen Kirchen“ 
Wie in den vergangenen Jahren, feiern wir zusammen mit un-
seren katholischen Mitchristen und allen interessierten Men-
schen die „Nacht der offenen Kirchen“ mit Musik, Texten zum 
Thema „Nacht“, Meditation, Gesang, Gespräch und Wein mit 
Gebäck. Musikalisch verwöhnt der bekannte Gitarrist Pedro 
Sanz von der Insel La Palma zusammen mit seiner Partnerin 
Josune Lizarte unsere Ohren. Wegen des Vulkanausbruchs 
auf der Insel sind die beiden Künstler derzeit in Deutschland 
auf Konzertreise, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdie-
nen. Beginn um 18.30 Uhr in der katholischen Kirche mit einer 
Meditation, dann gemeinsames Gedenken an unsere jü-
dischen Mitbürger am Gedenkstein und weiter in der evange-
lischen Kirche. Gitarrenkonzert etwa ab 19.00 Uhr. 
Wir sind verpflichtet, die 3G-Regel einzuhalten.  
  
Ökumenischer Gedenkgottesdienst in Offenburg  
Der jährlich stattfindende ökumenische Gedenkgottesdienst 
für Menschen, die einen Angehörigen oder jemanden im 
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Hecken-Schnitt-Aktion
Vor dem Winter soll noch eine Hecken-Schnitt-Aktion statt-
finden. Der Termin dazu ist Samstag, der 13. November 2021 
ab 9 Uhr an der Kirche. Helfer sind wie immer herzlich will-
kommen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

Diersburger Adventskalender 2021 
Liebe Diersburger! 
Im vergangenen Advent erstrahlten Abend für Abend liebe-
voll und auf verschiedenste Weise kreativ gestaltete Fenster 
mit adventlichen Motiven. Die Bewunderung und Freude der 
großen und kleinen Spaziergänger war jeden Abend groß. 
Und auch die „gastgebenden“ Familien waren bei der Aus-
gestaltung mit großer Freude und viel Spaß dabei. 
Gerne möchten wir diese schöne Aktion auch im kommen-
den Advent beleben und hoffen darauf, dass wieder Abend 
für Abend ein neues Adventsfenster erstrahlen wird: ein be-
leuchtetes Fensterbild, Figuren aus Transparentpapier, Mo-
tive mit Fensterfarben usw.; vielleicht finden die Spaziergän-
ger hier und da auch ein Blatt mit einer Geschichte oder 
einem Lied zum Mitnehmen, Nüsse oder Äpfel oder... 
Gesucht werden für diese ökumenische Aktion Verantwort-
liche: Familien oder Einzelne. Die Adresse des am jeweiligen 
Abend neu eröffneten Fenster wird in den Hohbergnachrich-
ten und auf der homepage der Kirchengemeinden einge-
stellt. Wie im vergangenen Jahr müssen die Angebote unter 
den aktuellen Coronabestimmungen erfolgen! 
Dorothea Kuhnt koordiniert den Adventskalender und ist 
auch wieder für die Verteilung der Termine zuständig (Tele-
fon: 07808/5350969 oder Doro_Kuhnt@web.de) Wenn Sie 
mit einem Fenster teilnehmen möchten, dann melden Sie 
sich bitte bis zum 14.11. bei Frau Kuhnt! 
Christel Feger und Dorothea Kuhnt 
  
Voranzeige – Kleidersammlung für Bethel  
Unsere Kleidersammlung für die Stiftung Bethel findet in der 
Zeit vom 29.11. bis 03.12.21 statt. Abgabestelle: Garage von 
Fam. Brasch, Mühlbergstr. 9, Diersburg. 
Wir sammeln: Gut erhaltene und saubere Kleidung und Wä-
sche, Schuhe (paarweise gebündelt), Handtaschen, Feder-
betten und Plüschtiere.
Kleidersäcke liegen in der Kirche aus oder sind im Pfarrbüro 
erhältlich. 
Bitte beachten: die Spenden können nur im angegebenen 
Zeitraum abgegeben werden und alles sollte in wirklich gut 
erhaltenem Zustand und sauber sein! 
  
Das Wichtigste zum Schutzkonzept für die Kirche Des 
Guten Hirten 
Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden Württ-
emberg erlaubt uns Gottesdienste ohne Zugangsbeschrän-
kungen, wenn die Teilnehmer erfasst werden und Masken 
tragen. Für alle anderen Veranstaltungen (z. B. Vortrag) gilt 
die 3-G-Regel: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss 
einen aktuellen Test vorweisen. 
-  Pro Haushalt bitte eine Eintragung mit Kontaktadresse in 

die aufliegende Liste. 
-  Wir halten 2 m Abstand zu Personen, die nicht mit uns zu-

sammenleben und benutzen die markierten Plätze. 
-  In der Kirche müssen medizinische Masken getragen wer-

den. Wir halten im Foyer der Kirche Masken für die Besu-
cher vor. Für Kinder von 6 bis 14 Jahren sind Alltagsmas-
ken ausreichend.

• Die Diersburger Evangelische Kirche verfügt über eine 
technische Entlüftungsanlage, die Aerosole effektiv ab-
saugt.

•   Wer Krankheitssymptome spürt, nimmt nicht an Veran-
staltungen teil.

•   Wer Kontakt mit Infizierten hatte, nimmt nicht an Veran-
staltungen teil.

  
Offene Kirche 
Die Kirche Des Guten Hirten ist täglich geöffnet – mindes-
tens während der verlässlichen „Kernzeit“ von 11 Uhr bis 16 
Uhr. 
  
Tägliche Telefonandacht
Per Telefon kann die Andacht aus der Region unter 07821-
9220750 angehört werden. Sie bezieht sich in der Regel auf 
die Tageslosung und wird von Menschen gesprochen, die 
bei uns in der evangelischen Kirche tätig sind (täglich aktu-
alisiert ab ca. 11 Uhr). 

Bitte beachten Sie die aktuellen Einträge auf unserer 
Homepage www.des-guten-hirten.de.
 

 Katholische Kirchengemeinde  
 Friesenheim

Kirchenwinkel 1, 77948 Friesenheim 
Pfarrer Steffen Jelic: 07821 99 359 0 
Vikar Pater Tijo Thomas Parathottiyil: 07821 99 359 19 
Gemeindereferent Michael Merz: 07821 99 359 15 
Gemeindereferentin Bettina Richter-Klahs: 
07821 99 359 18 
Ständiger Diakon im Zivilberuf Thomas Schneeberger: 
07821 99 359 16 
Telefon Pfarrbüro: 07821 99 359 0 
Telefax Pfarrbüro: 07821 99 359 29 
info@kath-friesenheim.de 
www.kath-friesenheim.de 
  
Öffnungszeiten Pfarrbüro Friesenheim:
Montag - Freitag von 9:30 – 11:30 Uhr und 
Mittwoch von 16 – 19 Uhr - in den Schulferien nachmittags 
geschlossen - 
  
Do, 28.10. – Heiliger Simon und heiliger Judas Thaddä-
us, Apostel  
19:00 Uhr OW   Eucharistiefeier   

Fr, 29.10. Freitag der 30. Woche im Jahreskreis  
19:00 KU    Eucharistiefeier  

Sa, 30.10. Samstag der 30. Woche im Jahreskreis 
Kollekte für den Betrieb der Kirchenheizung  
16:00 Uhr OS    Tauffeier von Samu Haas  
17:00 Uhr Alle   Einläuten des Sonntags  
18:30 Uhr HE    Eucharistiefeier  
18:30 Uhr SC    Eucharistiefeier  

So, 31.10. + 31. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Kollekte für den Betrieb der Kirchenheizung  
L 1: Dtn 6,2-6 L 2: Hebr 7,23-28 Ev: Mk 12,28b-34  
09:00 Uhr FR    Eucharistiefeier  
10:30 Uhr OS    Eucharistiefeier  
17:00 Uhr Alle   Einläuten des Hochfestes  
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Oberschopfheimer Adventsfenster  
Die Oberschopfheimer Adventsfenster haben sich mittler-
weile zu einer kleinen Tradition entwickelt. Bereits im 5. Jahr 
suchen wir wieder Mitwirkende. 
Jeden Abend im Advent soll sich irgendwo im Dorf um 18 
Uhr ein neues geschmücktes Fenster öffnen und dann bis 
zum Dreikönigstag jeden Abend zwischen 17 Uhr und 21 
Uhr beleuchtet sein. 
Wir gehen davon aus, dass in diesem Jahr auch wieder of-
fene Fensteröffnungen stattfinden können. Das bedeutet, 
dass die Besucher nach der Öffnung der Fenster noch eine 
Weile gemeinsam im Freien beisammenbleiben, vielleicht 
bei einer Tasse Tee oder Punsch. Dies wird natürlich nur un-
ter den dann geltenden Corona-Regeln möglich sein. 
Außerdem wird es wieder stille und meditative Fenster ge-
ben. Bei den stillen Fenstern werden diese zur angekündi-
gten Zeit erstmals beleuchtet und können dann den ganzen 
Advent und die Weihnachtszeit über bewundert werden. Bei 
der meditativen Form wird die Fensteröffnung durch einen 
kleinen besinnlichen Impuls begleitet, vielleicht mit einem 
Musikstück oder einem adventlichen Text. 
Wir freuen uns auf Euer Mitwirken – und auf Eure baldige 
Anmeldung, egal, ob Ihr das erste Mal dabei seid oder ob Ihr 
bereits in den letzten Jahren ein Adventsfenster gestaltet 
habt! 
Hildegard Gnädig, Tel. 07808 3873, 
hildegardgnaedig@gmx.de 
Lore Beck, Tel. 07808 1244, beck-lore@kabelbw.de 
Annette Ehret, Tel. 07808 99200, annetteehret@web.de 
  

Frauen "aktiv" Friesenheim

Gerne möchten wir uns wieder in geselliger Runde treffen. 
Dazu laden wir alle interessierten Frauen am Mittwoch, 10. 
November 2021 um 17:00 Uhr in das Restaurant "Lapolyp" 
in Friesenheim herzlich ein. Bitte beachtet, dass dabei die 
3G-Regel gilt und ihr einen entsprechenden Nachweis mit-
bringt.  
 

Katholische öffentliche Bücherei

Friesenhreim
Zur nächsten Ausleihe laden wir Sie 
am Mittwoch, den 03.11.2021 von 
15 – 18 Uhr herzlich ein. 
  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Wir bitten unsere Leser um Be-
achtung der Corona-Verordnung 
vom 24.08.2021: 

Zutritt in die Bücherei mit Nachweisen für 
• Geimpft, 
• Genesen
• Tagesaktuellen gültigen negativen Corona-Schnell-

test
  
Ausgenommen sind Kinder bis zu fünf Jahren, sechs- 
und siebenjährige Kinder, die noch nicht eingeschult 
sind. Der Nachweis der Schüler erfolgt über den Schü-

Mo, 01.11. ALLERHEILIGEN 
Bitte bringen Sie auf den Friedhof sowie zu jedem Got-
tesdienst Ihr eigenes Gotteslob mit. Herzlichen Dank. 
L 1: Offb 7,2-4.9-14 L 2: 1 Joh 3,1-3 Ev: Mt 5,1-12a  
09:00 Uhr FR    Festliche Eucharistiefeier zum Hoch-

fest   
10:30 Uhr OS    Festliche Eucharistiefeier zum Hoch-

fest  
10:30 Uhr SC    Festliche Eucharistiefeier zum Hoch-

fest  
14:00 Uhr FR    Gräberbesuch - Beginn an der Friedhofs-

kapelle  
14:00Uhr HE    Gräberbesuch - Beginn auf dem Friedhof 

- mitgestaltet vom Kirchenchor  
14:00 Uhr KU    Gräberbesuch - Beginn an der Friedhofs-

kapelle  
14:00 Uhr OS    Gräberbesuch - Beginn auf dem Fried-

hof  
14:00 Uhr OW   Gräberbesuch - Beginn vor dem Haupt-

portal  
14:00 Uhr SC    Gräberbesuch - Beginn vor der Fried-

hofskapelle  

Di, 02.11. ALLERSEELEN 
Kollekte für die Priesterausbildung in Osteuropa  
15:30 Uhr FR   Wortgottesfeier im Haus Kursana  
18:30 Uhr HE   Eucharistiefeier   
19:00 Uhr FR    Eucharistiefeier  mit Gedenken aller Ver-

storbenen der Pfarrei im vergangenen 
Jahr  

19:00 Uhr OS    Eucharistiefeier  mit Gedenken aller Ver-
storbenen der Pfarrei im vergangenen 
Jahr  

Mi, 03.11. – Heiliger Hubert, Heiliger Martin von Porres, 
Heiliger Pirmin und Seliger Rupert Mayer  
19:00 Uhr HE    Eucharistiefeier  mit Gedenken aller Ver-

storbenen der Pfarrei im vergangenen 
Jahr  

19:00 Uhr SC    Eucharistiefeier  mit Gedenken aller Ver-
storbenen der Pfarrei im vergangenen 
Jahr  

Do, 04.11. Heiliger Karl Borromäus, Bischof von Mailand 
19:00 Uhr OW    Eucharistiefeier  mit Gedenken aller 

Verstorbenen der Pfarrei im vergangenen 
Jahr  

           
Abkürzungen: 
FR = Friesenheim, HE = Heiligenzell, KU = Kürzell, ME = 
Meißenheim, OS = Oberschopfheim Pfarrkirche,
OW = Oberweier, SC = Schuttern 
  
Pfarrbüro Friesenheim geöffnet 
Für den Besuch gelten Hygiene- und Abstandsregeln. So 
müssen alle Besucher beim Betreten einen medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz oder eine Maske mit Standard FFP2 
tragen. Auch die Abstandsregeln von 1,5 m sind einzuhal-
ten. 

Weiterhin können Anfragen und Anliegen per Telefon oder 
E-Mail gestellt werden. 
  
Bitte beachten Sie, dass in den Herbstferien die Öffnungs-
zeit am Mittwochnachmittag entfällt. 
  
Pfarrbüro Oberschopfheim geschlossen 
Das Pfarrbüro bleibt bis auf weiteres geschlossen. 
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lerausweis. Für die ausschließliche Abholung und 
Rückgabe von Medien ist die Vorlage eines Testnach-
weises nicht erforderlich. 
  
Wir bieten kostenloses Entleihen von Medien für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene.
• Bilderbücher, Kinder und Jugendbücher, Hörspiele
• Romane, Krimis, Thriller, Biografien
• Strick – und Häkel-Bücher
 
Bitte beachten Sie unsere Abstands- und Hygienere-
geln:
• Bitte achten Sie auf unser Ampelsystem an der Eingangs-

tür zur Bücherei
• Kontaktdatenerfassung
• 1 Person oder 1 Familie in den Räumen der Bücherei
• Handdesinfektion vor dem Betreten der Bücherei
• Einhaltung des Abstandes 1,5 bis 2 Meter
• Mund-Nasen-Schutz Pflicht
  
Kontakt über: 
Frau Eleonore Althauser Tel. 07821-67787, 
Frau Claudia Gießler Tel. 07821-30159, 
oder eine E-Mail an: kath.buecherei-friesenheim@web.de 
schreiben. 

KAB Bezirksverband Ortenau

Südbadische KAB-Sozialtage 
Mit der Veranstaltungsreihe der Südbadischen Sozialtage 
vom 8.11.-21.11.2021 engagieren sich die beiden großen Kir-
chen in Baden für Soziale Gerechtigkeit. Sie zeigen die Be-
deutung des christlichen Glaubens für wirtschaftlich bren-
nende Fragen und stehen für eine breite gesellschaftliche 
Diskussion. Das Motto der diesjährigen Sozialtage lautet: 

„Solidarität braucht SolidariTAT –  Solidarisch Handeln 
heute und morgen“ 
Nach mehr als 1,5 Jahren Corona mit Lockdown, Homeof-
fice, Kurzarbeit bis hin zu Existenzverlusten wollen wir der 
Frage nachgehen: 
Wie können wir angesichts dieser Herausforderungen trotz-
dem solidarisch sein, bleiben und entsprechend handeln? 
Es scheint, als habe Corona wie ein Brennglas bestehende 
Probleme in unserer Lebens- und Arbeitswelt deutlich sicht-
bar gemacht und verschärft. 
Wir laden Sie herzlich ein, eine oder mehrere der Einzelver-
anstaltungen zu besuchen. Es finden insgesamt 18 Veran-
staltungen zwischen Waldshut, Lörrach Bad Säckingen, 
Freiburg und in der Ortenau statt, wo sicher die eine oder 
andere Veranstaltung Ihr Interesse finden könnte. Wir laden 
herzlich alle Interessierten ein. 
Am Montag, 8. November,um 18:00 Uhr, ist die Eröffnung mit 
einem Gottesdienst im Diakoniekrankenhaus in Freiburg mit 
Weibischof Dr. Dr. Christian Würtz und Prälatin Dagmar Zo-
bel mit anschließendem Empfang. 
Am Donnerstag, 11. Nov. 2021 ist um 19:00 Uhr in Offenburg 
St. Fidelis ein Vortrag mit Diskussion zum Thema: „Solida-
risch aus der Krise“, was wir ändern müssen, um gerecht zu 
wirtschaften. Referent ist der Wirtschaftspublizist Wolfgang 
Kessler. 

Weitere Informationen zu den Sozialtagen Südbaden finden 
Sie unter www.sozialtage.de. Hier können auch die Anmel-
dungen eingegeben werden, sowie telefonisch bei den je-
weiligen Veranstaltern. Die Veranstaltungen finden unter den 
jeweils geltenden Corona-Schutzbestimmungen statt. 
Wegen Mitfahrgelegenheit bitte melden bei Bernhard Gißler 
Tel. 07808-7099. 

Kath. Frauengemeinschaft
Oberschopfheim

Frauenfrühstück 
Gerne möchten wir uns mal wieder in geselliger Runde tref-
fen. So laden wir ganz herzlich zu einem gemeinsamen 
Frühstück am Samstag, 06.11.2021 um 9.30 Uhr in Sauters 
Genussgarten in Lahr ein. (Treffpunkt 9 Uhr am Dreiangel). 
Wählen könnt ihr zwischen:
• „Genussfrühstück“ mit 2 Brötchen, Marmelade, Honig, 

Schinken, Wurst und Käse, Ei, Lachs und Sekt, Kaffee 
oder Tee (15 €)

• „Gartenglück“ mit 2 Brötchen, Marmelade, Honig, Schin-
ken, Wurst und Käse, Ei, Joghurt mit Früchten, Kaffee 
oder Tee (13 €)

• „Wellnessgarten“ mit 2 Körnerbrötchen, Käse, Marmela-
de, Joghurt mit Früchten, Kaffee oder Tee (10 €)

 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um telefonische 
Anmeldung bis 30.10. mit Angabe des gewünschten Früh-
stückes bei Petra Kopf, Tel. 07808-84284 . Bitte beachtet, 
dass dabei die 3G-Regel gilt und ihr einen entsprechenden 
Nachweis mitbringt. 
Wir freuen uns auf einen schönen Vormittag mit Euch! 
  

Katholische öffentliche Bücherei

Schuttern 
Kostenloses Entleihen für jedermann von: 
Bilderbüchern, Kinderbüchern, 
Jugendbüchern, 
Romanen, Thrillern, Krimis, 
Sachbüchern, 
Spiel-, Bastel- und Handarbeitsbüchern, 
Spielen, 
Kassetten/CDs/Tonies -Hörbüchern für Kinder und Erwach-
sene. 
wann: donnerstags 18:00-19:30 Uhr 
wo: Pfarrheim Schuttern im 1. OG 
  
ACHTUNG heute 28.10.2021 geschlossen, am 4.11.2021 
ist wieder geöffnet 
  
Bitte denken Sie an Ihren Mundschutz! 
Weitere Corona-Hygienemaßnahmen hängen im Ein-
gangsbereich aus. 
Bei Fragen, Kontaktaufnahme bei Frau Ave unter: 
Festnetz / Anrufbeantworter: 07821 62001 
Handy (auch WhatsApp): 0152 533 821 87 
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Senioren aktuell

Senioren in  
Friesenheim

Veranstaltungskalender

Geselliges

Donnerstag, 28.10.2021 
50-jähriges Jubiläum Seniorenwerk Oberweier: 
Eröffnung und Einweihung „Kraft Ort Wald“ 
16.30 Uhr Treffpunkt Vollmer-Talstraße 
  Senioren Oberweier 
  
Donnerstag, 28.10.2021 
geselliger Nachmittag der Rentnergruppe 
in der „Schutterzeller Mühle“ 
14.30 Uhr Abfahrt Rathaus Heiligenzell 
  Rentnergruppe Heiligenzell 

 

FORUM älter werden der Kath. Kirchengemeinde Friesenheim

Senioren Oberweier

Projekt zum 50-jährigen Jubiläum des Seniorenwerks 
Oberweier 
Das Seniorenwerk Oberweier realisiert anlässlich seines 
50-jährigen Bestehens in Zusammenarbeit mit dem Gemein-
deteam das Projekt „Kraftort Wald – Balance für Leib und 
Seele“. Dieser Ort wurde neu gestaltet am Waldrand zwi-
schen Vollmer und Talstraße. Vor einer Sandsteinmauer lädt 
eine Bank zum Verweilen ein und in einer Box werden Zettel 
und Texte zu finden sein, die zur Besinnung anregen. 

Die Eröffnung und Einweihung dieses „Kraftortes“ am Wald-
weg ist am Donnerstag, 28. Oktober um 16:30 Uhr (nicht 
wie zum Teil angekündigt am 21. Oktober!). Dazu sind 
alle älteren und interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger 
herzlich eingeladen. Diese kleine Feier findet bei jeder Wit-
terung statt. Wir bitten, die Hygieneregeln zu beachten. 

Wir freuen uns auf die Eröffnung dieses Projekts. Wenn Sie 
Fragen dazu haben, können Sie uns gerne anrufen. 
  
Annerose Lauer (61106), Christa Haas (997790), Martin Abler 
(998012) 

Seniorenbeauftragte
Isolde Gutbrod
Rathaus – Zimmer 10 - Erdgeschoss 
Tel. 07821 / 6337-212
Email: igutbrod@friesenheim.de
 
Sprechzeit:
Donnerstag 14 -16 Uhr

Verschiedenes

BUND- FREUNDE DER ERDE
Ortsverband Friesenheim

TEL. 07821/997627

BUND Naturschutzeinsatz 
Herbstzeit ist Kürbiszeit, aber auch Pflegeeinsatz an der 
Streuobstwiese. Zum Schneiden der Bäume ist es noch zu 
früh, doch können die letzten Äpfel am Baum geerntet wer-
den oder was am Boden liegt, sofern nicht angefressen oder 
schon faul, aufgelesen werden zur Verarbeitung zu Apfel-
mus oder dem letzten Kuchen aus eigener Ernte. Sich ein-
genistete Heckenpflanzen sollten jetzt heraus gehackt wer-
den bevor sie ihr Laub abwerfen und es schwerer ist diese 
störenden Pflanzen zu entfernen. Wildstauden bleiben über 
den Winter stehen, sie beherbergen vielleicht die Puppen 
der Falter für das kommende Jahr. Bekannt ist, intensive 
Landnutzung ist verantwortlich für den Artenschwund. Die 
Streuobstweisen der Regionen sind ein wichtiger Beitrag 
zur Artenerhaltung. 
BUND im Internet: friesenheim.bund.net 
  

Sonstige behördliche 
Nachrichten

Deutsche Rentenversicherung

Individuelle Reha bei Post-Covid
Kurzatmigkeit, Konzentrationsschwäche, Erschöpfung, 
Muskelschwäche, Depression - die gesundheitlichen Be-
schwerden nach einer überstandenen Corona-Erkrankung 
können vielfältig sein. Die Deutsche Rentenversicherung 
(DRV) Baden-Württemberg kann Betroffenen helfen, wieder 
in den Alltag und den Beruf zurückzukommen. Mit einer in-
dividuell auf die Beschwerden zugeschnittenen Rehabilitati-
onsmaßnahme können Versicherte eine »Post-Covid-Reha« 
erhalten. Die Antragstellung erfolgt schnell und unbürokra-
tisch über die landesweiten Ansprechstellen für Prävention 
und Reha der DRV Baden-Württemberg.

Betroffene erhalten in einer Reha-Klinik einen Behandlungs-
platz, der konkret auf die Symptome zugeschnitten ist: Ne-
ben Atem- und Ergotherapie werden unter anderem Aus-
dauertraining, Krankengymnastik sowie bei Bedarf 
Psychotherapie angeboten. Die Behandlungen sollen dabei 
helfen, die körperliche Leistungsfähigkeit wiederzuerlangen.
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Post-Covid-Rehabilitationen kommen sowohl für Betroffene 
in Frage, die dies als Anschlussheilbehandlung nach einem 
Klinikaufenthalt benötigen. Aber auch Genesene, die länger 
als zwölf Wochen nach einer Corona-Erkrankung weiterhin 
krankgeschrieben sind, sollten sich an ihre behandelnde 
Ärztin oder ihren Arzt wenden und eine Post-Covid-Reha 
beantragen.

Adressen und Telefonnummern der Ansprechstellen für Prä-
vention und Reha in ihrer Nähe finden Interessierte unter 
www.drv-bw.de/ansprechstelle

Informationen aus dem Landratsamt

Pflichtumtausch der Führerscheine 
Alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt 
wurden, müssen in den nächsten Jahren in einen neuen, fäl-
schungssicheren EU-Führerschein umgetauscht werden. 
Ersetzt werden alle Papierführerscheine und die älteren Kar-
tenführerscheine ohne Gültigkeitsdatum. Um den Umtausch 
zu entzerren, wurde für einzelne Geburts- bzw. Ausstel-
lungsjahre ein zeitlicher Stufenplan eingeführt. Aktuell sind 
Fahrerlaubnisinhaberinnen und -inhaber der Geburtsjahre 
1953 bis 1958, deren Führerschein bis einschließlich 31. De-
zember 1998 ausgestellt wurde, aufgerufen, den alten (rosa 
oder grauen) Papierführerschein umzutauschen. Der Um-
tausch kann schriftlich beim Bürgermeisteramt des Haupt-
wohnsitzes beantragt werden. Die erforderlichen Formulare 
sind auf der Internetseite des Landratsamts Ortenaukreis 
unter www.ortenaukreis.de zum Ausdrucken hinterlegt. 
  
Es werden folgende Unterlagen benötigt:
• Vollständig ausgefülltes Antragsformular
• Unterschriftsblatt
• Bisheriger Originalführerschein
• Gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reise-

pass)
• Aktuelles biometrisches Lichtbild
• Der Kartenführerschein wird zentral durch die Bundesdru-

ckerei in Berlin hergestellt und direkt an die Antragsteller 
versandt. Bei der Antragstellung wird der bisherige Füh-
rerschein deshalb als ungültig gekennzeichnet und kann 
nur noch für einen befristeten Zeitraum genutzt werden.

• Umtauschfristen:
• Die Frist richtet sich nach dem Format des vorhandenen 

alten Führerscheins.
• Für Papierführerscheine richtet sich die Umtauschfrist 

nach dem Geburtsjahr.
 
Geburtsjahr  Umtausch bis zum:  
Vor 1953  19.01.2033  
1953-1958  19.01.2022  
1959-1964  19.01.2023  
1965-1970  19.01.2024  
1971 oder später  19.01.2025  
  
Für Kartenführerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 
ausgestellt wurden, richtet sich die Umtauschfrist nach dem 
Ausstellungsjahr.* Das Ausstellungsdatum ist auf der Vor-
derseite der Karte im Feld 4a aufgedruckt. 

Ausstellungsjahr Umtausch bis zum:  
1999-2001  19.01.2026  

2002-2004  19.01.2027  
2005-2007  19.01.2028  
2008  19.01.2029  
2009  19.01.2030  
2010  19.01.2031  
2011  19.01.2032  
2012-18.01.2013 19.01.2033  
  
*Alle Personen, deren Geburtsjahr vor 1953 liegt, müssen 
den Führerschein erst bis zum 19. Januar 2033 umtauschen, 
unabhängig vom Ausstellungsjahr des Führerscheins. 
 

Sammlung von Problemabfällen, 

Elektronikgeräten und Elektrokleingeräten in der Ge-
meinde Friesenheim 
  
Der Ortenaukreis führt auch im Jahr 2021 wieder ge-
bührenfreie Sammlungen von Problemabfällen, Elek-
tronikgeräten und Elektrokleingeräten aus Haushal-
tungen durch. 
  
Die nächste Sammlung ist am 
Donnerstag, 11. November 2021 
in der Zeit von 11.00 – 17.00 Uhr 
  
auf dem Parkplatz der Sternenberghalle Friesenheim. 
Problemabfälle aus Haushaltungen sind Stoffe, die üblicher-
weise in kleinen Mengen auffallen und bei einer Entsorgung 
über den normalen Hausmüll Nachteile und Schäden für 
Personen, Fahrzeuge, Entsorgungsanlagen und Umwelt 
hervorrufen können und daher getrennt erfasst und in spezi-
ellen Anlagen sicher entsorgt werden müssen. 
Es handelt sich dabei um Abfälle z.B. Farben, Lacke, Löse-
mittel, Imprägnier- und Holzschutzmittel, Pflanzenschutz- 
und Schädlingsbekämpfungsmittel, Batterien, Leuchtstoff-
röhren, Energiesparlampen, Säuren, Laugen, Salze, 
Chemikalienreste, Feuerlöscher, Quecksilberthermometer, 
Altmedikamente, usw. 

Hinweis zur Sammlung 
Achten Sie auch auf die Sammeltermine in den benachbar-
ten Städten/Gemeinden. 
Anlieferungen von Problemabfällen aus den gewerblichen 
und landwirtschaftlichen Bereich sind bei der Sammelaktion 
ausgeschlossen. 
Es ist strengstens untersagt, Problemabfälle außerhalb der 
festgelegten Annahmezeiten bei den Sammelplätzen abzu-
stellen. 
Fittierfette und Speiseöle werden auch angenommen. 
Dispersionsfarbe (wasserlösliche Wandfarben) können in 
vollständig ausgehärtetem Zustand über die Graue Tonne 
entsorgt werden. 
Die Problemabfälle sollten in dichten, verschlossenen Be-
hältern (möglichst im Originalgebinde) unvermischt angelie-
fert werden. 
Elektronikgeräte und Elektrokleingeräte (wie z.B. Fernseh-
geräte, Computer, Radios, Videogeräte, Kaffeemaschinen, 
Bügeleisen, Staubsauger) werden angenommen. 

Keine Elektrogeräte (z.B. Wasch- und Spülmaschinen, 
Trockner, Elektroherde, Kühlgeräte) anliefern. Diese 
werden nicht angenommen. Hierfür gibt es kostenlose Ab-
gabestellen, die Sie der Rückseite Ihres Abfallkalenders ent-
nehmen können. 
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Für Rückfragen steht das Abfallberaterteam des Ortenau-
kreises unter der 
Tel. 0781-805-9600 gerne zur Verfügung. 
  
Die Sammeltermine können im Internet unter www.abfall-
wirtschaft-ortenaukreis.de eingesehen und ausgedruckt 
werden. Ein Benachrichtigungsservice (E-Mail Nachricht), 
der Sie an die Sammeltermine erinnert rundet das Angebot 
ab. 
 
Deponien und Wertstoffhöfe öffnen mit Beginn der 
Winterzeit erst um 8 Uhr 
Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Ortenaukreis teilt mit, 
dass die Deponien und Wertstoffhöfe mit Beginn der Winter-
zeit (MEZ) ab Dienstag, 2. November 2021, morgens erst 
wieder um 8 Uhr öffnen. Die Mittagspause von 12:15 bis 13 
Uhr und das Ende der Öffnungszeiten um 16:45 Uhr (sams-
tags um 13 Uhr) bleiben unverändert. 
  
Die Deponien und Wertstoffhöfe Achern-Maiwald, „Vulkan“ 
in Haslach im Kinzigtal, Kehl-Kork, Lahr-Sulz, Neuried-Al-
tenheim, Oberkirch-Meisenbühl, Offenburg-Rammersweier, 
Schutterwald-Höfen und Seelbach-Schönberg sind Montag 
bis Freitag von 8 bis12:15 Uhr und 13 bis 16:45 Uhr sowie 
jeden Samstag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. 
  
Die Deponie und der Wertstoffhof „Kahlenberg“ in Rings-
heim sind Montag bis Freitag durchgehend von 8 bis 18 Uhr 
sowie jeden Samstag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. 
  
Die Deponie und der Wertstoffhof Schwanau-Ottenheim 
sind Mittwoch bis Freitag von 8 bis 12:15 Uhr und 13 bis 
16:45 Uhr sowie jeden ersten Samstag im Monat von 8 bis 
13 Uhr geöffnet. Der erste Samstag im November ist der 6. 
November. 
  
Die Deponie und der Wertstoffhof Offenburg-Zunsweier sind 
mit Beginn der Winterzeit nur noch jeweils am ersten und 
dritten Samstag des Monats von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Dies 
sind im November der 6. und der 20. November. 
  
Alle Öffnungszeiten sind auf der Rückseite des Abfallabfuhr-
kalenders zu finden oder können auf der Internetseite der 
Abfallwirtschaft unter www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de 
und auf der neuen und kostenlosen AbfallApp Ortenaukreis 
nachgelesen werden. 
 
Ein gutes Bauchgefühl - wie die Verdauung unser Wohl-
befinden beeinflusst 
Zu einem Online-Vortrag zum Thema Verdauung lädt das Er-
nährungszentrum Ortenau im Landratsamt Ortenaukreis ein. 
Am Dienstag, 9. November 2021, von 19 bis 21:30 Uhr refe-
riert die promovierte Ernährungswissenschaftlerin Silke 
Bauer über die Darmflora und wie der Darm gesund erhalten 
werden kann. Laut der Referentin beeinflusst kaum ein an-
deres Organ die Gesundheit und das Wohlbefinden so un-
mittelbar wie der Darm: „Er ist die Zentrale der Verdauung, 
Sitz des Immunsystems und hat nicht nur Einfluss auf unse-
re körperlichen sondern auch auf unsere seelische Verfas-
sung. Viele Darmbeschwerden wie Blähungen, Durchfall 
oder Verstopfung werden durch falsche Ernährung, man-
gelnde Bewegung oder Stress ausgelöst“, so Bauer. Die 
Teilnahme am Online-Vortrag ist kostenfrei. Die Zugangs-
daten werden per E-Mail zugeschickt. Eine Anmeldung ist 
bis spätestens Montag, 8. November, über ein Kontaktfor-
mular auf der Homepage des Ernährungszentrums Ortenau 
unter www.ez-ortenau.de möglich. 

Herbstferienprogramm im Freilichtmuseum Vogtsbau-
ernhof 
Tägliche Mitmachaktionen für Kinder und Familien 
  
Bevor die Museumstüren bis zum Weihnachtsmarkt am drit-
ten Adventswochenende geschlossen werden, wartet noch 
einmal ein abwechslungsreiches Ferienprogramm im 
Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach 
auf die jungen Museumsgäste. 
  

Während der Herbstferien, vom 31. Oktober bis zum 7. No-
vember, können Familien mit Kindern täglich zwischen 11 
und 16 Uhr thematisch passend zur Jahreszeit werkeln, 
bauen und malen. Auf dem Programm stehen unter ande-
rem die Hinterglasmalerei, das Drehen von Kerzen und das 
Schnitzen von Rübengeistern. Auch ein kleiner Umzug mit 
den selbstgeschnitzten Rübengeistern bei beginnender 
Dämmerung ist geplant. 
Die Teilnehmerzahl ist stündlich auf je zehn Kinder mit maxi-
mal einer Begleitperson pro Kind beschränkt. Eine Teilnah-
me ist mit Voranmeldung über das Anmeldeformular im Ka-
lender auf der Homepage www.vogtsbauernhof.de und vor 
Ort möglich. Für alle Programmpunkte werden Materialkos-
ten erhoben. 
  
Das Herbstferienprogramm im Überblick: 
  
Sonntag, 31. Oktober 
Euer scharfes Mitbringsel 
Senfkörner in der Mühle zermahlen, Gewürze unterrühren, 
abschmecken und ins Glas füllen: Das wird der Senf, den ihr 
dazu geben könnt. 
  
Sonntag, 31. Oktober 
Zeit für Rübengeister 
Wir schnitzen mit euch freche Fratzen in die Futterrüben und 
vertreiben damit alle bösen Geister. Um ca. 17 Uhr werden 
wir einen Umzug mit den selbstgeschnitzten Rübengeistern 
über das Gelände machen. 
  
Montag, Allerheiligen, 1. November 
Hinterglasmalerei 
Die Hinterglasmalerei ist eine Kunst, für die der Schwarz-
wald einmal berühmt war. Probiert’s mal aus! 
  
Dienstag, 2. November, & Mittwoch, 3. November
Ein Häuschen für den Winter
Dass auch die Vögel im Winter ein Dach überm Kopf haben, 
dafür könnt ihr heute sorgen: Wir bauen eine Vogelscheune.

Donnerstag, 4. November, & Freitag, 5. November
Kuschelige Igel
Aus Wolle kann man nicht nur Bollen für Hüte machen. Wir 
zeigen euch mal tierisch schöne Möglichkeiten auf. 
  
Samstag, 6. November, & Sonntag, 7. November 
Für alle ein Licht
Ob rot, blau oder weiß – heute ziehen wir uns eigene Kerzen. 
Und egal, wie wir es machen, am Ende geht immer ein Licht-
lein an. 
  
Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof ist 
vom 22. Mai bis 7. November 2021 täglich von 9 bis 18 Uhr 
(letzter Einlass 17 Uhr), geöffnet.
Freie Führung für Einzelbesucher täglich um 14.30 Uhr, Ein-
tritt: Erwachsene, Senioren 10 €; Ermäßigt 9 €; Kinder und 
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Jugendliche (6 bis 17 Jahre) 5,50 €; Familienkarte ab 23 €; 
Gruppen ab 15 Personen 9 €; Jahreskarte Erwachsene 28 €; 
Jahreskarte Familien 50 €. 
Mehr Informationen unter www.vogtsbauernhof.de und Ser-
vicetelefon + 49 (0) 7831 93 56 0. 
  
 

Am 04. November finden folgende Veranstaltungen statt: 
  
Lahr: Chrysanthema Lahr 
Erleben Sie bei den öffentlichen Führungen spannende Ein-
blicke hinter die Kulissen der Chrysanthema. Fachkundige 
Gästeführer begleiten Sie durch die geschmückte histori-
sche Innenstadt, erklären die farbenprächtigen Blumen-
beete und geben Auskunft auf Ihre Fragen. Zum Abschluss 
kosten Sie die kulinarische Raffinesse der Speisechrysan-
theme. Treffpunkt: 13.30 Uhr, Lahr / Schwarzwald, Rathaus-
platz 4, Portal Rathaus 2. Die Kosten betragen 4 €. Infos und 
Voranmeldung bis zum Vortag unter stadtmarketing@lahr.de 
oder 07821 9100128, max. 20 Teilnehmer. 
  
Hausach: Mit der Henkersfrau Antonia Seidel durch´s 
Hausacher Städtle 
Seien Sie dabei, wenn es heißt, „was Vater und Mutter nicht 
richten können, richtet der Henker!“ Atemberaubende 
Mordsgeschichten rund um das Leben und Wirken der alt-
eingesessenen Henkersfamilie Seidel us Huse, die Stadt un-
ter der Burg. 
Im Anschluss wird ein Henkersmahl gereicht Treffpunkt: 18 
Uhr, Brunnen bei der kath. Kirche Hausach. Die Kosten be-
tragen 17 € inkl. Henkersmahl. Infos und Voranmeldung un-
ter tourist-info@hausach.de oder 07831 7975, max. 25 Teil-
nehmer. 
  
Lahr: Kulturstammtisch: KulturRaum – Rau-Kultur 
Verlängerte Museumsöffnungszeiten, badische Weine und 
Snacks und ZUKUNFTSWEISENDER DIALOG mit Baubür-
germeister der Stadt Lahr Tilman Petters, Amtsleiterin 
Stadtplanung Sabine Fink, Architekt Jürgen Grossmann. Ar-
chitektin Werkgruppe Lahr Dagmar Abt, Geschäftsführer 
AREAL Industriehof GmbH Eckehard Ficht; Moderation: 
Kulturamtsleiterin Cornelia Lanz. Treffpunkt: 18.00 Uhr, 
Stadtmuseum Lahr, Kreuzstr. 6, 77933 Lahr/Schwarzwald. 
  
Wiederkehrende Veranstaltungen  
  
Gengenbach: Offene Weinprobe (Am Winzerkeller 2, 
77723 Gengenbach) 
Offenburg: Offene Weinprobe (Schulstraße 5, 77654 
Offenburg) 
  
Alle weiteren Informationen finden Sie in der DORT-Bro-
schüre und auf der Tourismuswebsite unter www.ortenau-
tourismus.de. 
 

Aus den Ortsteilen

Friesenheim
Infos der Schulen  
und Kindergärten

Herzliche Einladung zum Mitgliedertreffen 
Der Freundeskreis der Grundschule Friesenheim mit Außen-
stelle Schuttern e.V. lädt alle Mitglieder und Interessierten 
recht herzlich ein zum 
    
Mitgliedertreffen 
  

am Mittwoch, 10.11.2021 um 20.00 Uhr, 
in der Grundschule Schuttern 

  
Neben aktuellen Informationen gibt es einen Rückblick auf 
vergangene Aktionen. Weiterhin werden die Ausgabenpla-
nung sowie künftige Projekte besprochen. 
  
Es gilt die 3G Regel, Hygiene-und Schutzmaßnahmen wer-
den eingehalten. 
  
Fragen und Anregungen mailen Sie bitte an 
Freundeskreis@grundschule-friesenheim.de. 

Auf Ihr Kommen freut sich das Vorstandsteam des Freun-
deskreises. 
 

Vereinsnachrichten Friesenheim

Dorfhelferinnenstation
Friesenheim

Ihre Familie braucht Hilfe? Die Dorfhelferin ist für Sie 
da. 
  
Wann haben sie Anspruch auf eine Dorfhelferin? 
Sie sind

• im Krankenhaus
• zur Entbindung
• in Kur
• krankgeschrieben zu Hause
• freiwillig oder pflichtversichert
• Voll- oder Teilzeit- Hausfrau oder Hausmann
• Alleinerziehend

Jede Woche aktuell

Informationen aus Vereinen, Kirchen, Handel und Gewerbe.
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6. Entlastung Säckelmeister 
7. Entlastung Zunftrat 
8. Abstimmung über die Verschiebung der Neuwahlen auf 
die JHV 2021 
  
JHV2021 
Tagesordnungspunkte: 
  
  1. Begrüßung 
  2. Totenehrung 
  3. Bericht Zunftmeister 
  4. Bericht Zunftschreiberin 
  5. Bericht Säckelmeister 
  6. Bericht Kassenprüfer 
  7. Entlastung Säckelmeister 
  8. Entlastung Zunftrat 
  9. Neuwahlen
 9.1. Neuwahlen Zunftrat
 9.2. Neuwahlen Kassenprüfer
10.    Verbandsehrungen
11.    Vereinsehrungen
12.   Ausblick auf Veranstaltungen
13.    Verschiedenes

Es gilt die 3 G Regel und wir bitten euch deshalb aus 
organisatorischen Gründen kurz telefonisch bei Isolde 
Scholl unter 07821 68692 telefonisch anzumelden.

Wir freuen uns auf euch.
 
 

Musikprobe 
Dienstag, 02.11.2021, 19.30 Uhr  
Im Proberaum in der Sternenberghalle unter Einhaltung der 
Corona Bedingungen. 
  
Jahreshauptversammlung 
Die Jahreshauptversammlung findet am Donnerstag den 
04.11.2021 um 20.00 Uhr im Proberaum in der Sternen-
berghalle Friesenheim statt und wird unter Einhaltung der 
aktuellen Corona Bedingungen durchgeführt. 
Die Tagesordnung wurde bereits im „blickpunkt“ Nr.40 vom 
07.10.2021 veröffentlicht. 
Falls sie an der Versammlung teilnehmen möchten, senden 
sie uns eine kurze E-Mail an musikzug-friesenheim@web.
de oder melden sie sich telefonisch bei unserem 1.Vorstand 
Simon Keller Tel.0175/6728015. 
Anträge sind schriftlich bis zum 28.10.2021 beim 1.Vorstand, 
Simon Keller, Oberdorfstraße 12, 77948 Friesenheim oder 
per Email an musikzug-friesenheim@web.de einzureichen. 
  
Kontakt 
musikzug-friesenheim@web.de 
Homepage 
www.musikzug-friesenheim.de 
 

Sie haben
ein Kind unter 12 Jahren
behindertes Kind
eine Krankmeldung ihres Arztes
In manchen Fällen ist eine Zuzahlung notwendig.
Bei Fragen helfe ich Ihnen gerne weiter.
Einsatzleiterin
Natalie Mosig
Lachenfeldstr. 1
77972 Mahlberg
Tel.: 07825/4621288
Fax.: 07825/4621289
E-Mail: natalie.mosig@dorfhelferinnenwerk.de
 

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Friesenheim

Donnerstag, 28.10.2021 
20:00 Uhr  BER  Dienstabend 
  
Donnerstag, 04.11.2021 
20:00 Uhr  BER  Dienstabend 
  
Standorte Defibrillatoren: 
  
Kernort Friesenheim 
Rathaus (Bürgerbüro), Sporthalle, Sparkasse 
  
Heiligenzell 
Rathaus, Schlössle 
  
Oberschopfheim 
Rathaus, Auberghalle 
  
Schuttern 
Rathaus, Offohalle, Campingplatz 
  
Oberweier 
Rathaus, Sternenberghalle, Waldmattenhalle 
  
Facebook: DRK Friesenheim 
Instagram: DRK Friesenheim 
 

Friesenheimer Fasent-Zunft e. V.

Liebe Mitglieder und Freunde der Friesenheimer Fa-
sent – Zunft e.V. 
  
hiermit laden wir euch ganz herzlich zu unserer diesjährigen 
Jahreshauptversammlung am 11.11.2021 ein. 
Diese findet in unserer Zunftstube (Alte Post) statt und be-
ginnt um 20:00 Uhr. 

Nachholung der JHV 2020 
Tagesordnungspunkte: 
1. Begrüßung 
2. Bericht Zunftmeister 
3. Bericht Zunftschreiberin 
4. Bericht Säckelmeister 
5. Bericht Kassenprüfer 
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vineyard

Sofern kein anderer Veranstaltungsort genannt ist, finden 
alle Veranstaltungen in den Räumen der Vineyard Friesen-
heim, Sportplatzstraße 1 in Friesenheim statt. 
 
Gottesdienst: 
Samstag, 30.10.2021 um 19.00 Uhr in unseren Gemein-
deräumen. 
  
Aktuelle Infos hierzu können Sie auf unserer Webseite: 
www.vineyard-friesenheim.de 
entnehmen: 
  
Kontakt: 
Pastor Gangolf Geuenich 
Tel: 07821/329 90 20 
Mail:  info@vineyard-friesenheim.de 
  
 

Schublade 10 e.V.

Unsere Öffnungszeiten: 

Laden: 
Mittwoch (neu!): 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
Freitag: 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
15.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Samstag: 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr    
 
Spendenannahmestelle Lahrgasse 1 
 
Mittwoch (neu!): 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
Freitag: 15.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag: 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
 
GUTSCHEINE als GESCHENKIDEE 
zum Geburtstag, zu Weihnachten, zum Jubiläum. Er-
hältlich während der Öffnungszeiten in unserem La-
dengeschäft. 
 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 
Heute Donnerstag, den 28.10. um 19 Uhr, findet in der Ev. 
Kirche unsere diesjährige Mitgliederversammlung für das 
Jahr 2020 statt. 
 
Alle Mitglieder, Ehrenamtliche, Freunde und Interessierte 
sind herzlich dazu eingeladen. 
 
Die Tagesordnung wurde im Blickpunkt KW 41 bekannt ge-
geben. 
 
Anmeldung noch möglich über untenstehende Kon-
taktdaten. 
 

SONDERVERKAUF KINDERBÜCHER 
Rechtzeitig zu den beginnenden Herbstferien gibt es vor der 
Schublade 10 einen Sonderverkauf von gut erhaltenen Kin-
derbüchern am Samstag, den 30.10. von 9.30 h bis 12.30 
Uhr. Der Erlös ist für die Weihnachtsaktion der Schub-
lade zugunbsten der Lahrer Tafel bestimmt.. 
 
Wir freuen uns über viele lesefreudige Kinder, und sol-
che, die es werden wollen. 
  
Mit einem Jahresbeitrag von 12 Euro unterstützen Sie unse-
re ehrenamtliche Arbeit. Anmeldeformulare finden sie auf 
unserer Webseite unter: www.schublade10ev.de. 
 
Die Schublade 10 e.V. wird über Spenden 
finanziert. 
Sparkasse Offenburg: 
IBAN: DE95 6645 0050 0004 9166 41 
BIC: SOLADES10FG 
 
Kontakt: 
info@schublade10ev.de 
Tel: 07821 5446081 (nur während der Öffnungszeiten) 
Mobil: 0179 6711997 
 

Sport-Club Friesenheim

Senioren 
Sonntag, 31. 10. 2021  
13,00 Uhr SC Friesenheim II– SF Kürzell II 
15.00 Uhr SC Friesenheim I - SF Kürzell I 
A-Junioren - spielfrei 
Training: Montag und Donnerstag jeweils ab 19,00 Uhr 
  
Weitere Jugendtermine im Blickpunkt unter SV Ober-
weier und SV Heiligenzell 
  
SG Mahlberg/Friesenheim/Kappel (SG MaFriKa) 
  
Damen – Landesliga spielfrei 
  
Damen Bezirksliga 
Samstag, 30. 10. 2021 17,00 Uhr 
SG Ödsbach/Zusenhofen - MaFri/Ka II – 
Training jeweils ab 19,00 Uhr 
Mittwoch in Mahlberg,Freitag in Kappel 
B – C – und D – Juniorinnen 
Training jeweils ab 17,30 Uhr 
Montag in Friesenheim u. Mittwoch in Mahlberg 
Clubheim SC Friesenheim Sportplatzstr. 10 
07821-61434/ 017632866320 / 017664416705/de.facebook.
com/dasclubheimfriesenheim/ 

Öffnungszeiten für das Clubheim und den Abholser-
vice: 
 Dienstag - Freitag jeweils ab 17,00 Uhr Samstag und Sonn-
tag ab 12,00 Uhr. 
Die Öffnungszeiten sind am Sonntag bei den Heimspielen 
der 1.Mannschaft ab 12,00 Uhr  und bei den Auswärtsspie-
len ab 17,30 Uhr.Zusätzlich zur Speisekarte gibt es 
Schupfnudeln mit Speck und Sauerkraut. 
Im Clubheim und im Außenbereich gelten die aktuellen 
Coronabestimmungen. 
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Am kommenden Wochenende haben die Damen 2 wieder 
Heimrecht. Zu Gast wird am Montag 01.11.2021 um 16.00 
Uhr die Reserve des TuS Ottenheim sein. Der Gast rangiert 
in der Tabelle direkt hinter dem TV Friesenheim, hat erst ei-
nen Minuspunkt und ist sicherlich eine große Herausforde-
rung für unsere Damen 2. Es ist mit einer offenen und span-
nenden Begegnung zu rechnen. 
  
Die Spiele finden am Montag (Feiertag) statt! 
  
Für den Zutritt in den Hallen bitte die jeweils aktuellen Coro-
na Vorgaben beachten. 
  
Die Spiele am Wochenende  
Montag, 01.11.2021 
  
Sporthalle – Friesenheim 
14.30 Uhr mJE Kreisklasse 
TV Friesenheim – HSG Hanauerland 2 
  
16.00 Uhr Damen Bezirksklasse 
TV Friesenheim 2 – TuS Ottenheim 2 
  
Die Mannschaften des TV Friesenheim würden sich über 
eine Unterstützung durch zahlreiche Zuschauer freuen. 
  

Ortsverband
Friesenheim

Der Ortsverband Friesenheim informiert: 
Babbelbänkle oder Schwätzbänkle laden zum Plaudern 
ein 
Eine interessante Initiative des Landesseniorenrats griff der 
Sozialverband VdK unlängst in Ettlingen bei Karlsruhe auf: 
Die Errichtung einer Sitzbank beziehungsweise eines Sitz-
bank-Ensembles, das Passantinnen und Passanten zum 
Verweilen und zum Plaudern mit anderen Menschen einlädt. 
Denn: Menschliches Miteinander und Kommunikation sind 
wichtig. „Ob es nun ein ‚Schwätzbänkle‘ ist, welches man 
eher im württembergischen Landesteil antreffen wird, oder 
ein badisches ‚Babbelbänkle‘, spielt dabei keine Rolle – 
Hauptsache man ist nicht einsam“, betonen die VdK-Verant-
wortlichen und heben einmal mehr hervor, dass die zwi-
schenmenschliche Begegnung einen wesentlichen Anteil an 
der örtlichen Verbandsarbeit hat. Die VdK-Aktiven würden 
sich darüber freuen, wenn solche Aktionen landauf, landab 
Nachahmer finden würden. 
  
Seltene Erkrankungen – VdK-Podcast „Reingehört ...“ 
informiert  
Allein in Deutschland leiden etwa vier Millionen Menschen 
an einer Seltenen Erkrankung (SE). Bis Betroffene eine SE-
Diagnose erhalten, können mehrere Jahre vergehen. Patien-
tenberaterin Greta Schuler von der VdK Patienten- und 
Wohnberatung Baden-Württemberg in Stuttgart klärt im Po-
dcast „Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württ-
emberg“ darüber auf. Die VdK-Beraterin erläutert, was das 
für Patientinnen und Patienten bedeutet, was ihnen in dieser 
Situation helfen kann und welche Rechte sie im Berufsleben 
haben. Dieser Beitrag und weitere Podcasts des Südwest-
VdK finden sich auf der Landesverbands-Homepage des 
Sozialverbands unter www.vdk-bawue.de (Rubrik Ange-
bote, Podcast) oder auf den gängigen Podcast-Plattformen, 
wie beispielsweise Apple Podcasts, Deezer und Spotify. 

TTC Friesenheim
www.ttc-friesenheim.de

TTC Friesenheim 
www.ttc-friesenheim.de 
  
Vorrunde 2021/2022 
  
Herren-Bezirksliga 
30.10.2021 19.00 Uhr Herren I – SF Goldscheuer 
31.10.2021 10.30 Uhr Herren I – TTC Altdorf 
  
Herren-Kreisliga B Gruppe 2 
30.10.2021 18.00 Uhr Herren II – TV Lahr II 
  
Herren-Kreisklasse A Gruppe 2 
29.10.2021 19.30 Uhr TTC Nonnenweier IV – Herren III 
30.10.2021 18.00 Uhr Herren III – TTC Nonnenweier III 
  
Jungen-18-Kreisliga B 2 
30.10.2021 14.15 Uhr Jungen 18 II – TTC Ringsheim 
  
Jungen-15-Bezirksklasse Nord 
30.10.2021 10.00 Uhr DJK Oberschopfheim – Jungen 15 
  
Jungen-13-Bezirksliga 
30.10.2021 14.15 Uhr Jungen 13 – TTC Altdorf 
  
 

Handball aktuell

Auch am vergangenen Samstag konnten die Damen des TV 
Friesenheim in der Südbadenliga keine Punkte verbuchen. 
Obwohl sie gegen den klaren Favoriten der SG Dornstetten 
lange auf Augenhöhe waren, das Spiel sogar zeitweise an 
sich hätten reisen können, blieb man in einem weiteren 
Heimspiel ohne etwas Zählbarem. Einige in der Schlusspha-
se nicht nachvollziehbare Schiedsrichter Entscheidungen 
brachte die Damen des Trainergespannes Gnädig/Goedtler 
aus dem Konzept, was der Gast in den letzten Spielminuten 
eiskalt ausnutzte und so einen eher glücklichen Sieg mit 
23:27 verbuchen konnte. Vom Kampf und Einsatzwillen ist 
den Damen sicherlich nichts vorzuwerfen und aufbauend 
auf diesen Tugenden wird man weiter um die Punkte kämp-
fen. 
Am kommenden Wochenende hat die Mannschaft nun 
spielfrei und tritt am Sonntag 07.11.2021 um 15.00 Uhr aus-
wärts in Steinbach gegen einen weiteren Ligafavoriten, der 
Drittliga Reserve der SG Kappelwindeck/Steinach an. Wenn 
auch das ein weiterer schwerer Gang wird, die Hoffnung (auf 
Punkte) stirbt zuletzt. 
Auch die Damen 2 von Trainer Georg Geppert mussten bei 
ihrem Auswärtsspiel in Schutterwald die erste Niederlage 
hinnehmen. Stark ersatzgeschwächt mit gerade einmal 9 
Spielerinnen und ohne Topscorerin Stefanie Foßler hatte 
man es mit einer vollbesetzten Bank mit jungen hungrigen 
Spielerinnen auf der Gegenseite zu tun. Umso imponie-
render war die Leistung der „Resttruppe“, die das Spiel über 
60 Minuten mit großem Engagement offenhalten konnte und 
am Ende etwas unglücklich mit 18:17 die Punkte in Schutter-
wald lassen musste. 
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VSG Lahr e.V. 
Abt. Friesenheim

Der Verein für Sporttherapie und Gesundheit Lahr e.V. Abtei-
lung Friesenheim 
kurz VSG Lahr e.V. bietet folgende Reha-Kurse an. 
  
Wassergymnastik  
Bitte vorher anmelden bei Claudia Schuh, Tel. 07808/913840 
ab 19 Uhr 
oder email an c.schuh@vsg-lahr.de 
  
jeweils freitags außer in den Schulferien 
 
1. Gruppe = 14:00 – 15:00 Uhr
2. Gruppe = 15:00 – 16:00 Uhr

ONKO-Fit Gruppe
Jeweils donnerstags von 16:30 – 17:30 Uhr
In der Mensa der Haupt-u. Realschule, Friedhofstraße 5, 
77948 Friesenheim

Die Wirkungen von Sport bei Krebspatienten wurden ver-
mehrt in klinischen Studien untersucht.
Leistungsfähigkeit und das Selbstbewusstsein werden ge-
stärkt, dadurch kann sich die Lebensqualität enorm verbes-
sern.
Körperliche Aktivität hat auch direkte Einflüsse auf die Ent-
stehung von Krebs, den Verlauf einer Krebserkrankung und 
das Rückfallrisiko.
Sie leistet somit sowohl in der Primär-, Sekundär- und auch 
Tertiärprävention ihren Beitrag zur Vorbeugung von Krebs. 
Außerdem kann Sport die Lebensqualität während der Er-
krankung verbessern.
Wir bieten im Bereich der Onkologie an:
Ausdauertraining 
Krafttraining 
Koordinationstraining 
Beweglichkeitstraining 
Bei uns wird auch viel gelacht.

Wirbelsäulengymnastik-Gruppe auch mit orthopädischen 
Einschränkungen, Friesenheim
immer montags:17:00 Uhr – 18:00 Uhr
Mensa des Bildungszentrums (HRS), Friedhofstr. 5, 77948 
Friesenheim

VSG Weihnachtsfeier nur für Mitglieder am 04.12.2021 um 
15 Uhr Anmeldungen über ÜL-Leiter oder homepage siehe 
unten

Weitere Informationen auch wegen der VSG Reise Klein-
walsertal 2022 findet ihr unter www.vsg-lahr.de
oder Vereins Infotelefon 07821 2 88 9 77 2 bzw.
 
Vereins E-Mail info@vsg-lahr.de 
  
  
  
  
  
 

Heiligenzell
Rathausnachrichten

Heiligenzeller Adventsfenster 

Auch in diesem Jahr wurde unser Leben durch das Corona-
Virus beeinträchtigt. Deshalb wollen wir in Heiligenzell er-
neut im gesamten Advent geschmückte und beleuchtete 
Fenster gestalten, die die dunkle Jahreszeit erhellen und zu 
besinnlichen Abendspaziergängen einladen sollen. 
  
Hierzu suchen wir Mitwirkende, die bereit sind, ein Advents-
fenster zu schmücken. 
  
In der Zeit vom 01. bis 24. Dezember soll jeden Abend um 17 
oder 18 Uhr ein Fenster irgendwo im Dorf geöffnet werden. 
Es kann stille, meditative und in diesem Jahr auch offene 
Fenster geben. 
Bei der meditativen Form können beispielsweise besinn-
liche Texte, Gedichte oder auch Musikstücke vorgetragen 
werden. Bei einer offenen Fensteröffnung darf gerne etwas 
vorgetragen und auch angeboten bzw. bewirtet werden (un-
ter Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Regeln). Bei 
der Öffnung eines stillen Fensters wird lediglich um die be-
stimmte Uhrzeit das Fenster beleuchtet. 
An den Adventssonntagen werden die jeweiligen Fenster 
durch die örtlichen Vereine gestaltet. 
  
Die Fenster werden bis zum Dreikönigstag am 06. Januar 
jeden Abend von 17 bis 22 Uhr beleuchtet sein und laden so 
während der Advents- und Weihnachtszeit zu einem Spa-
ziergang durchs Dorf ein. 
  
Außerdem wird es am 1. Adventssonntag ab 14.00 Uhr einen 
Adventsmarkt im Klosterhof geben. 
  
Haben Sie Lust mitzumachen? 
Dann melden Sie sich bis spätestens 01. November 2021 bei 
der Ortsverwaltung Heiligenzell, Tel. 07821/6337-771 oder 
heiligenzell@ortsverwaltung.friesenheim.de. 
 

Straßensperrung
In der Zeit vom 25.10. bis 19.11.2021 sind folgende Stra-
ßen in Heiligenzell halbseitig gesperrt: 

Am Gilligert (ab Im Schänzle bis Nr. 27), 
Im Schänzle (ab Am Gilligert bis Nr. 13), 
Hessetweg (Anschluss für Nr. 3), 
Am Jinglingsberg (ab Im Schänzle bis Nr. 12) 
  
Grund der Sperrung: Gas Hausanschlüsse und Netzer-
weiterung 
  
Um Beachtung wird gebeten. 
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Fundbüro

Türkise Softshell-Jacke, Größe 140 
Fundbüro: Ortsverwaltung Heiligenzell, 
Tel. (07821) 6337-771. 
 

Vereinsnachrichten Heiligenzell

Sportverein Heiligenzell
Abteilung Fußball

Senioren:
Sonntag, 31.10.2021 in Allmannsweier

Beginn der Begegnungen:

13:00 Uhr SG Nonnenweier-Allmannsweier - 
SG Oberweier-Heiligenzell 2
15:00 Uhr SG Nonnenweier-Allmannsweier - 
SG Oberweier-Heiligenzell  

Jugend:
D-Junioren
Freitag, 29.10.2021 in Oberweier
18:00 Uhr  SG Heiligenzell D2 - SG Niederschopfheim 2 

Samstag, 30.10.2021 in Offenburg
13:00 Uhr  SC Offenburg - SG Heiligenzell D1

Training:
D-Junioren
Dienstag und Donnerstag 17:45- 19:15 Uhr Sportplatz Heili-
genzell

F-Junioren 
Mittwoch um 17:30 Uhr Sportplatz Oberweier

Bambini:
Mittwoch  18:00- 19:00 Uhr Sportplatz Heiligenzell

Herzliche Einladung zur Hauptversammlung
Der Sportverein Heiligenzell lädt alle Mitglieder und Freunde
recht herzlich ein zur
Hauptversammlung
am Freitag, 03.12.2021 um 19.30 Uhr
im Sportheim Heiligenzell

Tagesordnung:
- Begrüßung
- Totenehrung
- Bericht Schriftführer
- Kassenberichte Sport- und Sportheimkasse
- Entlastungen
- Sportberichte Senioren + AH
- Sportbericht Junioren
- Bericht des Vorsitzenden
- Entlastung der Gesamtvorstandschaft 
- Jugendmitgliedsbeitrag anpassen
- Ehrungen
- Neuwahlen
- Wünsche und Anträge

Wünsche und Anträge auf Ergänzungen müssen bis zum
15.11.2021schriftlich bei unserem 1. Vorsitzenden Siegfried
Gambert eingereicht werden.

Die Hauptversammlung findet unter den derzeit geltenden 
Maßnahmen statt.

BITTE BEACHTEN !!!!!!!!
 

Oberschopfheim
Rathausnachrichten

Öffnungszeiten der Ortsverwaltung 

Montag: 08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag: 08.00 – 12.00 und und 14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch: 14.00 – 19.00 Uhr
Donnerstag: 08.00 – 12.00 und 14.00 – 16.00 Uhr
Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr 
 

Vereinsnachrichten Oberschopfheim

Chorgemeinschaft Oberschopfheim

Wir starten wieder! – „Let´s sing!“ 
  
Macht mit bei unserem neuen Chorprojekt! 
  
Gesungen werden die besten Flower-Power-Titel aus den 60er, 
z.B. Scott McKenzie, The Turtles, die Knaller aus den 70er von 
CCR, Albert Hammond, Simon & Garfunkel, Earth Wind & Fire, 
Carlos Santana und die Highlights aus den Musicals „Wahn-
sinn“ von Wolfgang Petry und „The greatest showman“. 
Wir suchen Stimmen jeden Alters, die Lust haben, sich auf 
ein gemeinsames Vocal-Pop-Konzert im Spätjahr des 
nächsten Jahres vorzubereiten. Und dies ganz zwangslos, 
ganz entspannt, einfach nur aus Spaß am musikalischen 
Gemeinschaftserlebnis, modern, lebendig, frech, ohne wei-
tergehende Verpflichtung, eben als Projektsänger/in für 
2022. 
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Du bist herzlich eingeladen zu unseren Proben zu kommen 
oder vielleicht auch nur einmal für ein paar Proben bei uns 
„herein-zu-schnuppern“, egal ob Du bereits Erfahrungen im 
Chor gesammelt hast oder nur einmal ausprobieren magst, 
wie Deine Stimme mit anderen zusammenklingen kann. 
  
Wir proben jeden Freitag, in der Auberghalle Oberschopf-
heim. 
  
Hast Du noch Fragen, dann rufe uns einfach an auf der 0172 
533 1975 (Peter Kupfer) oder Siegbert Walter 07808 913840 
oder alle Aktive. 
  
Wir freuen uns Dich bald zu sehen. 
  
Liebe Sängerinnen, liebe Sänger, 
Wir laden alle zum Singen ein!  
  
Unsere Gesamtprobe findet am Freitag, den 29.10.2021  
19:30 Uhr für Frauen und Männer 
  
Wir werden in unser Probelokal proben.  
Die Probe findet unter Einhaltung der 3 G Regel statt, bitte 
wer nicht geimpft ist den Test nicht vergessen. 
  
Wir freuen uns auf euch! 

DJK Oberschopfheim e.V.

Saison 2021/2022 
Ein Doppelstart der ersten Damenmannschaft steht am 
kommenden Wochenende auf deren Spielplan in der Lan-
desliga. Im ersten Heimspiel der Saison empfängt das DJK-
Quartett am Samstag in der Auberghalle das Team des TTC 
Steinach, das derzeit mit drei Siegen in Folge auf Platz zwei 
der Tabelle rangiert. Am Sonntagmorgen ist die erste Da-
menmannschaft dann Gastgeber in der Begegnung gegen 
Oberkirch-Haslach. Beide Spiele versprechen interessante 
und spannende Begegnungen. 

Um wichtige Punkte geht es am Sonntagnachmittag in hei-
mischer Halle bei der ersten Herrenmannschaft. Die Gegner 
von der TTG Furtwangen/Schönenbach hatten mit zwei Sie-
gen und einer Niederlage einen guten Start in der Verbands-
liga. Ein Sieg könnte das DJK Sextett gut gebrauchen um 
einen stabilen Mittelfeldplatz einzunehmen. 
  
Zuschauer und Fans sind herzlich willkommen. Die aktu-
ellen Corona-Regeln gelten weiterhin. 
  
Die Spiele am Samstag: 
Jungen U15- Bezirksklasse 
DJK – TTC Friesenheim  10.00 Uhr 
Herren-C-Klasse 
DJK V – SV Rust II  14.30 Uhr 
Herren-B-Klasse 
DJK IV – TTC Berghaupten II 14.30 Uhr 
Damen-Landesliga 
DJK – TTC Steinach  18.30 Uhr 

Die Spiele am Sonntag:  
Damen-Bezirksklasse 
DJK II – TTF Oberkirch  10.00 Uhr 
Damen-Landesliga 
DJK – TTC Oberkirch-Haslach  10.00 Uhr 
Herren-Bezirksliga 
DJK II – TTC Renchen  14.00 Uhr 
Herren-Verbandsliga 
DJK – TTG Furtwangen/Schönenbach 14.00 Uhr 
  
Freizeit und Kultur 
Der Genießerpfad „Alde Gott“ in Sasbachwalden steht am 
kommenden Samstag, 30.Oktober, auf dem Wanderplan der 
Freizeitgruppe. Auf rund 10 Kilometer führt der Premiumweg 
durch Kastanienwälder, Streuobstwiesen und Weinberge, im-
mer mit Blick auf die Winzergehöfte und in die Rheinebene. 
Abfahrt ist um 9.oo Uhr in Fahrgemeinschaften am DJK 
Heim. 
 
DJK-Jugend 

Training und Schnupperaktion auch in den Herbstferien 
Das Training der DJK-Jugend wird auch in den Herbstferien 
fortgesetzt. Dies gilt gleichermaßen für das Schnupperan-
gebot im DJK-Heim – mit Ausnahme des Feiertages am 
Montag (Allerheiligen). Wir freuen uns hier über ein reges In-
teresse an unserem Angebot für Tischtennis-Einsteiger. Es 
gilt aber weiterhin: Wer sich im schnellen Sport mit dem klei-
nen weißen Ball einmal versuchen möchte, ist weiterhin 
herzlich willkommen! 
  
Trainingstermine der DJK-Jugend 
  
Neue Anfängergruppe – „Schnupperwochen“
Montag und Donnerstag von 16.00 bis 17.15 Uhr,
mit Julia und Hubert im DJK-Heim,

Jugendtraining 
Mittwoch und Freitag von 17.30 bis 19.30 Uhr, 
neu: mit Nico Beck, Jonas Malutzki und weiteren Trainern,
in der Auberghalle 
 

Musikverein Oberschopfheim e. V.

Musikprobe
Donnerstag, 28.10.2021, 20.00 Uhr – Gesamtprobe (Halle) 
 

Obst- u. Gartenbauverein
Oberschopfheim

Streuobstwiese/Hausgärten -Herbstarbeiten- 
Nachdem die Apfelernte weitestgehend abgeschlossen ist, 
können anfallende Herbstarbeiten ausgeführt werden. Hier-
zu zählen z. B. wilde Bodenaustriebe in Stammnähe ab-
schneiden. 
Wo erforderlich können/sollten im Oktober/November Wal-
nussbäume geschnitten werden. 
Zur Schädlingsbekämpfung an Bäumen können im Laubbe-
reich als ökologische Maßnahme ab Anfang bis spätestens 
Ende Oktober Leimbinden an Obstbaumstämmen ange-
bracht werden. Das Papier sollte dicht am Stamm anliegen, 
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TINA e.V.
Tier und Natur

HerbstZeit ... Erntezeit bei TINA 
Apfelsaft ... JETZT erhältlich bei NATURALIA in Frie-
senheim 
Ab sofort ist unser beliebter TINA Apfelsaft aus neuer Ernte 
wieder in Friesenheim erhältlich. Wir freuen uns sehr 
über die gute Kooperation mit NATURALIA und die Möglich-
keit unser regionales Produkt hier anbieten zu können. 
Unser TINA Saft, gepresst aus ungespritzten Äpfeln - alter 
Sorten- und handverlesen. 
Er ist ab sofort zum Preis von 9€ das praktische 5-Liter Te-
trapack erhältlich. 
Der Erlös fließt in die Vereinskasse - somit leisten Sie auto-
matisch einen Beitrag für unser TINA Projekt und den Aus-
bau des Bauwagens an der Waldschleie in Oberschopfheim.  
Dieser wird demnächst fertig sein - und am Blütenfest im 
Mai 2022 offiziell eingeweiht werden. 
  
Bezugsquelle Apfelsaft - ab sofort 
> REGIONALWERT BIOMARKT NATURALIA in Friesen-
heim. Mo-Fr 8-19 Uhr Sa 8-16 Uhr 
  
„Legaler Mundraub“ ... jetzt noch ernten  
Außerdem gibt es noch die Möglichkeit Äpfel auf dem TINA 
Pfad zu ernten. Machen Sie doch davon Gebrauch - gerade 
Kinder haben Freude daran. Wir bitten aber höflichst darum, 
ausschließlich auf den TINA Grundstücken zu ernten und 
Bäume mit TINA Plakette. DANKE. 
  
Haben Sie Interesse an TINA e.V. oder Fragen und An-
regungen, dann wenden Sie sich bitte an: 
Josef Burbach (Vorstand) 0171-5260861 
Simone Eichner-Eller (Öffentlichkeitsarbeit TINA e.V.)  
unter www.tina-natur.de über das Kontaktformular - 
oder per Mail an tina-natur@posteo.de. 
 

Oberweier
Rathausnachrichten

Sprechzeiten Ortsvorsteher 

In dieser Woche (KW 43) sowie in der kommenden Woche 
findet keine Sprechstunde des Ortsvorstehers statt. 
Wir bitten freundlich um Beachtung. 
  

Geänderte Öffnungzeiten der 
Ortsverwaltung  

Geänderte Öffnungzeiten der Ortsverwaltung  
Die Ortsverwaltung ist in der Woche vom 02.- 05.11.2021 
nur am Mittwochnachmittag von 14.00-19.00 Uhr geöffnet. 
Wir bitten um Beachtung ! 
 

damit die unerwünschte Eiablage der hochkletternden 
Weibchen des Frostspanners im Astbereich verhindert wird. 
Mäusebekämpfung ist im Herbst besonders wichtig -gilt 
auch für Haus- u. Kleingärten-. Fallobst sollte entfernt wer-
den und Grasbewuchs niedrig geschnitten werden. Um 
Wurzelfraßschäden während des Winters möglichst gering 
zu halten, wird bei größeren Flächen das Aufstellen von Sitz-
stangen für Greifvögel empfohlen. 

Um im Frühjahr Rindenriss zu vermeiden, sollte vorbeugend 
der Stamm mit weißer Farbe gestrichen werden. 
 

SV Oberschopfheim e.V.

SVO Fußball  
Senioren: 
Sonntag, 31. Oktober 2021:  
13:00 Uhr: SV Oberschopfheim 2 – FV Sulz 2   
15:00 Uhr: SV Oberschopfheim 1 – FV Sulz 1   
   
Am Sonntag, 31.10.2021, nach dem Spiel gegen den FV 
Sulz bietet der SV Oberschopfheim Gyros mit Pommes bzw. 
Gyros im Fladenbrot zu Verkauf an. Alle Fans, Freunde und 
Unterstützer sind herzlich eingeladen. 
Selbstverständlich werden auch wie gewohnt bei Heimspie-
len unsere leckeren Grillwürste angeboten.  
  
Jugend:  
  
Donnerstag, 28.10.2021 (Bezirkspokal)  
B-Jgd: 18:30 Uhr: SG Elgersweier – SG Oberschopfheim 
  
Freitag, 29.10.2021 
D2-Jgd: 18:00 Uhr: SG Heiligenzell – SG Niederschopfheim 
E-Jgd: 18:00 Uhr: SV Oberschopfheim – SG Schmieheim 
A-Jgd: 19:00 Uhr: SG Niederschopfheim – SV Oberkirch   
  
Samstag, 30.10.2021  
B-Jgd: 14:00 Uhr: SG Zusenhofen – SG Oberschopfheim  
D1-Jgd: 16:45 Uhr: SG Niederschopfheim – SG Mahlberg    
  
Mittwoch, 03.11.2021 
A-Jgd: 18:00 Uhr: SG Niederschopfheim – SG Mühlenbach    
  
Zuschauer-Registrierung Sportgelände „Aubergstadion“
Wir bitten alle Besucher sich auf dem SVO Sportgelände so-
wie im Clubheim gemäß den behördlichen Vorgaben entwe-
der per Luca-App oder in den ausgelegten Listen zu regis-
trieren. 
  
SVO Clubheim 
Das Clubheim ist donnerstags sowie zu den Heimspielen 
unserer Seniorenmannschaften geöffnet. 
  
Neueste Infos des SVO aufwww.facebook.com/SVO-
berschopfheim und sv-oberschopfheim.de 
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Fundbüro

1 weißes Handy   
1 silberner Ohrring  
1 Schlüssel mit Band mit der Aufschrift „Hamburg“  
  
Die Fundsachen können auf dem Rathaus Oberweier abgeholt 
werden. 
 

Vereinsnachrichten Oberweier

Musikverein Oberweier e. V.

www.mv-oberweier.de 
 
Die nächsten Termine
Freitag, 29.10.
20:00 Uhr: Probe
Montag, 01.11.
Kein Vororchester wegen Feiertag
Freitag, 05.11.
20:00 Uhr: Probe
Samstag, 06.11.
14:30 Uhr: Ausflug zum Schwarzlicht-Minigolf in Lahr
 

Sportverein Oberweier e.V.

Senioren
Sonntag, 31.10.21
13.00 Uhr: SG Nonnenw./Allm. 2 - SG Oberweier/Heiligenzell 2
15.00 Uhr: SG Nonnenw./Allm. - SG Oberweier/Heiligenzell

Altpapiersammlung
Am Samstag,11.12.2021, findet wieder eine Altpapiersamm-
lung statt. Bitte den Termin schon einmal vormerken. Vielen 
Dank für die Unterstützung.

Jugend
Bambinis 
Training Mi 18.00-19.00 Uhr in Heiligenzell
F-Jugend
Training Mi 17.30 Uhr in Oberweier
E-Jugend 
Training Di+Do 17.30-19.00 Uhr in Oberweier
Samstag, 30.10.21
11.00 Uhr: FV Langenwinkel - SG Oberweier
13.00 Uhr: TJSpG Lahr - SG Oberweier 2

Sportheim
Di. + Fr. ab 18.00 Uhr geöffnet.
Es gelten die aktuellen Corona-Beschränkungen
Auf dem Laufenden sein
Aktuelle Informationen erhalten sie auch im Internet unter 
www.sv-oberweier.de.

Wünsche und Anregungen nehmen wir gerne persönlich 
oder per E-Mail an info@sv-oberweier.de entgegen. 

Schuttern
Rathausnachrichten

Ortsverwaltung geschlossen 

Die Ortsverwaltung Schuttern ist am Dienstag, 02.11. und 
Freitag, 05.11.2021geschlossen. 
 

Vereinsnachrichten Schuttern

Gesangverein Liederkranz 
Schuttern e.V.

Am Dienstag, 02.11.2021 um 19 Uhr beginnen wir wieder mit 
den Chorproben im Vereinshaus Schuttern, natürlich unter 
Einhaltung der 3G-Regeln. Der Dirigent und die Vorstand-
schaft würden sich über eine vollzähliche Anwesenheit aller 
Sängerinnen und Sänger freuen. 
 

Narrenzunft „Kruttstumpe“ e. V.

ABSAGE des Kruttfeschdes der NZ Kruttstumpe Schut-
tern 
Leider müssen wir unser gerne besuchtes Kruttfeschd im 
kommenden Monat schweren Herzens absagen.  Unter den 
aktuellen Bedingungen sehen wir eine ordentliche Durch-
führung der Veranstaltung als nicht gegeben und hoffen, 
dass wir Sie dann hoffentlich im kommenden Jahr an un-
seren Fasnachtsveranstaltungen und dann auch wieder 
später im Jahr am Kruttfeschd 2022 begrüßen dürfen. 
Ihnen allen bis dahin eine gute Zeit. 
  
Vorankündigung zur Mittgliederversammlung der NZ 
Am Samstag, den 21. November, führt die Narrenzunft unter 
den aktuell geltenden Bestimmungen Ihre Mitgliederver-
sammlung in der Offohalle in Schuttern durch. Dabei werden 
Themen rund um die Fasent 2022 besprochen werden. 
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Ausblick auf die kommende Fasent 2021/2022 
 2.1  Ausblick auf die kommenden eigenen Veranstal-

tungen der Zunft
 2.2  Ausblick auf die Kampagne 2021/2022 – wo geht’s 

hin?
3. Helfereinsätze
 3.1 Präsentation des Helferplans
4. Sonstiges

Die Narrenzunft freut sich schon jetzt auf eine rege Teilnah-
me. 
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TUS Schuttern e. V.

Nur ein kleines Programm bestreiten die Handballer der SG 
Scutro am kommenden Wochenende. Lediglich die männl. 
B-Jugend muss zweimal ran, und zwar am kommenden 
Freitag um 20:00 Uhr im Mauerfeld in Lahr, sowie am Mon-
tag, 01.11.21 um 17:00 Uhr in Niederschopfheim. Die Geg-
ner haben es in sich. Zuerst trifft das Team von Robin Dit-
trich auf den Tabellenzweiten die SG Hornberg/Lauterb/
Triberg, um dann am Montag zum Tabellenführer HGW 
Hofweier zu reisen. Beide Teams sind noch ungeschlagen. 
Um das zu ändern, treten die Jungs an. Zwei Seniorenteams 
reisen in den Schwarzwald. Während die SG 4 am Samstag 
beim SV Unterharmersbach die nächsten Pluspunkte ein-
fahren will, gilt es für die SG 3 in Wolfach mit einem weiteren 
Sieg am Tabellenführer Schutterwald dran zu bleiben. 
  
Hier der komplette Spieltag: 
  
Fr, 29.10.2021      
Mauerfeldhalle Lahr      
20:00 SG Scutro – SG Horn/Lau/Tr  mJB-BK-1 

Sa, 30.10.2021      
Sporthalle Realschule in Wolfach      
10:50 SG Gutach/Wolf – SG Scutro wJE-KK  
18:00 SG Gutach/Wolf 2 – SG Scutro 3 M-KKA  
Schwarzwaldhalle in Zell-Unterharmersbach    
18:00 FV Unterharm. 2 – SG Scutro 4 M-KKB-2 
 
Mo, 01.11.2021      
Hohberghalle-Niederschopfheim in Hohberg    
17:00 HGW Hofweier – SG Scutro  mJB-BK-1
  
50 Jahre Turnerfrauen TuS Schuttern  

Dieses Ereignis feiern wir am 
29.Oktober 2021 ab 17.00 Uhr in der Offohalle. 
Dafür laden wir unsere Turnerinnen und Turner sowie alle 
Mitglieder und Freunde des TuS Schuttern herzlich ein. 
Unsere Kleinsten im Verein werden uns zu Beginn ihr Kön-
nen auf dem Einrad vorführen und uns mit Turnübungen er-
freuen. 
Danach steht der Flammenkuchenbäcker und unsere Curry-
wurst-Truppe für uns bereit um uns bestens zu verpflegen. 
Bei der Veranstaltung ist die „3G Regel“ zu beachten. 
 

Sonstiges

Interimsadresse für die IHK-Hauptgeschäftsstelle in 
Freiburg 
Die Kammer zieht für zwei Jahre in die Bismarckallee 
Im November startet die Sanierung der IHK-Hauptge-
schäftsstelle in der Freiburger Schnewlinstraße 11 - 
13. Ab Dienstag, 2. November, ist die IHK Südlicher 
Oberrhein in ihrem Interimsquartier Bismarckallee 18 
- 20 zu finden. Die alten Öffnungszeiten bleiben unter 

der neuen Adresse gültig. 
Die Adresse der IHK Südlicher Oberrhein in Freiburg lautet 
von Anfang November 2021 bis voraussichtlich Ende De-
zember 2023 Bismarckallee 18 - 20. Hier sind die Mitarbei-
tenden der Industrie- und Handelskammer für ihre Mitglie-
der montags bis donnerstags von 8 bis 16:30 Uhr und 
freitags von 8 bis 16 Uhr wie gewohnt erreichbar. Parkmög-
lichkeiten gibt es in den umliegenden Parkhäusern und Tief-
garagen. 
Aufgrund des Umzugs sind die Mitarbeitenden der Freibur-
ger IHK-Hauptgeschäftsstelle am Freitag, 29. Oktober, nur 
telefonisch und per E-Mail erreichbar. Für Außenhandelsbe-
scheinigungen sollte das Onlineportal genutzt werden. In 
dringenden Fällen können die Papiere an diesem Tag zwi-
schen 8 und 13 Uhr in der Geschäftsstelle in Lahr, Lotzbeck-
straße 31, nach telefonischer Voranmeldung unter 07821 
2703-643 eingereicht werden. 

Herbstzauber mit den Grand Prix Siegern 

Der Schlager und die Volksmusik kommen wieder nach Frie-
senheim: Nach über einem Jahr, in dem kein Konzert statt-
finden durfte und alle Künstler zu Hause bleiben mussten, 
gibt es am Sonntag, 14. November 2021 die exklusive Ver-
anstaltung „Herbstzauber“ in der Sternenberghalle in zu se-
hen. 
Die Volksmusikstars „Sigrid & Marina“ sowie „Vincent & 
Fernando“, die beide den Grand Prix der Volksmusik ge-
wonnen haben sowie die Hitkönigin Pauline aus ARD-Immer 
wieder sonntags werden die Zuschauer mit ihren Erfolgsme-
lodien begeistern. 
 

Vincent&Fernando siegten beim 
Grand Prix der Volksmusik 
nachdem sie bereits dreimal 
den 2. Platz belegten. Die zwei 
Brüder aus Andrian, einem 
Dörfchen an der Weinstraße 
nahe Bozen, bestimmen das 
Volksmusikgeschehen im 
deutschsprachigen Raum mit. 

Es handelt sich um Ulrich und Otto Messner, 1963 bzw. 1965 
geboren, die sich nach einem Talentwettbewerb die Namen 
"Vincent & Fernando" gaben. Die Leidenschaft der Familien-
väter gilt der Volksmusik - und das äußerst erfolgreich. 
Markante Stimmen, italienische Einflüsse und angenehme 
Melodien zeichnen ihre Musik aus. Zu den zahlreichen Auf-
tritten in Musiksendungen und Shows kommen auch viele 
Livekonzerte dazu. Entdeckt wurden Vincent & Fernando 
übrigens von keinem Geringeren als Norbert Rier von den 
Kastelruther Spatzen. 

Auch Sigrid & Marina haben be-
reits alles erreicht, was man in 
der Volksmusikbranche errei-
chen kann. Sie standen eben-
falls beim Grand Prix der Volks-
musik ganz oben auf dem 
Treppchen und durften den Sie-
gerpokal entgegennehmen. Man 
feiert sie als Stars der Volksmu-

sik und trotzdem sind sie nach wie vor authentisch und stets 
auf dem Boden geblieben. Sigrid und Marina verzaubern 
sämtliche Schlagerfans mit ihren eingängigen Songs und ei-
ner sympathischen Natürlichkeit. Mit Auftritten vor Freunden 
und Familie hat alles angefangen. Doch relativ bald hat sich 



29punktblickDonnerstag, 28. Oktober 2021Woche 43

ihr Publikum rasch vergrößert und auch wenn das charisma-
tische Gesangsduo aus Oberösterreich mittlerweile in aus-
verkauften Hallen spielt, so sind Sigrid und Marina ihren Wur-
zeln und der Tradition ihrer Heimat treu geblieben. So singen 
sie in ihren gefühlvollen Liedern über ihre Sehnsucht, Heimat-
gefühle und über ihr ganz persönliches Glück und genau da-
ran lassen sie ihre Zuschauer teilhaben. Dadurch wird jedes 
Konzert dieser beiden Schlagerstars zu einem bewegenden 
musikalischen Highlight, das man nie vergisst. 
Pauline ist ein junger Schlagerstern, der im letzten Jahr 
mächtig für Furore gesorgt hat: sie trat an bei einem der 
wichtigsten Wettbewerbe in der Branche und stellte sich bei 
der ARD-Sendung von Stefan Mross „Immer wieder sonn-
tags“ im Europapark in Rust dem Publikumsvoting. Über 
Wochen platzierte sie sich ganz vorne und zum Schluss 
durfte sie den Gesamtsieg als ARD-Sommerhitkönigin mit 
nach Hause nehmen. Seitdem ist die junge Elsässerin aus 
der Schlagerbranche nicht mehr wegzudenken und begeis-
tert mit ihrer Sympathie. 
Lassen Sie sich dieses Highlight im Bereich Schlager & 
Volksmusik nicht entgehen und genießen Sie einen Abend 
zum Abschalten, Wohlfühlen, Feiern und Genießen. Der 
Herbstzauber in Friesenheim. 
  
Sonntag, den 14.11.2021 
Sternenberghalle Friesenheim  
Beginn: 19:00 Uhr  
Voerverkauf: www.amtix.de  – 
Hotline 07223 953 44 66 
Alle üblichen Vorverkaufsstellen  
 

Info-Termin: Qualifizierung zur 
Kindertagespflegeperson  

  
Möchten Sie Kinder auf ihrem Weg unterstützen, die Welt 
um sich herum kennenzulernen und zu erkunden? Sind Sie 
interessiert an der Entwicklungsbegleitung und -förderung 
von Kindern? Gelingt es Ihnen, flexibel und wertschätzend 
die Bedürfnisse von Kindern wahrzunehmen und auf sie ein-
zugehen?  
Die Arbeit als Kindertagespflegeperson bietet relativ große 
Freiräume in der Alltagsgestaltung. In Absprache mit den El-
tern kann eine Kindertagespflegeperson die Kinder auf viel-
fältige Weisen in den Familienalltag integrieren und deren 
Entwicklung ganz individuell fördern und begleiten. Im Mit-
telpunkt stehen hierbei die Interessen und Bedürfnisse der 
Kinder. Durch die Ausbildung, die Weiterbildung und den 
Austausch mit Kolleg*innen und der Fachberatung können 
Kindertagespflegepersonen dieses Ziel erfüllen und tragen 
einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklungsförderung und 
-begleitung der Kinder bei.
Am 15. November 2021 startet ein neuer Qualifizierungs-
kurs in Lahr, in dem Sie sich zur Kindertagespflegeperson 
qualifizieren lassen können. Fachkräfte aus dem Bereich 
Pädagogik nehmen lediglich an einer komprimierten Schu-
lung zu den rechtlichen, organisatorischen und versiche-
rungstechnischen Fragen teil. 
Wenn Sie Interesse an der Tätigkeit als Kindertagespflege-
person haben, wenden Sie sich gerne telefonisch oder per 
Mail an den Fachbereich Kindertagespflege des Diako-
nischen Werks Lahr. 
Kontaktdaten: Martina Brucher, martina.brucher@diakonie.
ekiba.de, 07821/92376-44

9. Ottenheimer Rock-Shop-Antik-Nacht + Markt 
Freitag, 29.10.2021 ab 15 h und Samstag, 

30.10.2021 von 10 h bis 15 h 
rund um die Lagerhalle BLÜMLE„Auf der Winter-

bühn“ Wilhelmstraße 12 
Bitte die 3- G –Regel einhalten: genesen oder geimpft 
oder negativ getestet (kein Selbsttest, nur PCR oder 

Antigentest, Test darf höchstens 12 Std. alt sein) 
Bitte Maske tragen!!! 

Am Eingang werden alle Besucher überprüft. 
Könnt ihr das erfüllen warten auf dem Markt 

schöne, tolle alte Sachen, Handarbeiten, Töpfereien, 
Holzarbeiten und so manche Leckereien 

für Magen und Gaumen auf euch. 
Musikalisch sind wir auch gut aufgestellt: 

DJ Frank Gielen steht am Mischpult und spielt die 
besten Hits aller Zeiten und den 

Countdown der SWR 1 Hitparade. 
Vielleicht spielt er auch deinen persönlichen 

Wunschtitel für die Ewigkeit...... 
Um 17.30 h startet der Gesangverein 

mit einem Potpourri 
aus den vergangenen Probestunden durch. 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung 
stehen die Spendenprojekte: 

Spenden  für  ECHTE  HELDEN
• die Initiative für unsere Kinder und Jugendklinik 

Freiburg und 
• der Verein Mukoviszidose e. V. Ortenau

 
Wir freuen uns auf viele Besucher aus 

allen Altersklassen 

#ZUSAMMENWASANSCHIEBEN
GEMEINSAMETWASSCHAFFEN# 

www.bluemle-ottenheim.de und das gesamte Team 
DANKE an alle Helfer, Aussteller und Unterstützer 

 

CNC-Programmierung: Aufbaukurs 
Heidenhain  

Programmierer und Bediener von CNC-Fräsmaschinen, die 
über Grundlagen in der Programmiersprache Heidenhain 
verfügen, haben an der Gewerbe Akademie am Standort Of-
fenburg die Möglichkeit, ihre Kenntnisse zu vertiefen: Am 
13. Dezember beginnt der einwöchige Aufbaukurs 
"iTNC530/640 Klartext-Programmierung Heidenhain". Der 
Unterricht findet jeweils von 8 bis 16 Uhr statt, am Freitag 
endet er bereits um 12 Uhr. Die Teilnahme wird unter be-
stimmten Voraussetzungen aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds gefördert. Weitere Auskünfte erteilt die Gewer-
be Akademie Offenburg unter Telefon 0781/793 111. Infos 
im Netz: www.gewerbeakademie.de. 
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Grundbildungszentrum Ortenau 

Eine Initiative von 
VHS Lahr – VHS Offenburg – VHS Ortenau 
Einfach lernen – besser leben 
  
Kursangebote  
Probleme beim Lesen, Schreiben oder Rechnen? Wir helfen!
Offenburg, Hauptstr. 9 / Rückseite 
Montags, von 15.30 – 17.00 Uhr und 
Donnerstags, von 14.00 – 15.30 Uhr 
 
Lahr, Kaiserstr. 41, Haus zum Pflug
Mittwochs, 16.15 – 17.45 Uhr 
 
„Besser lesen, schreiben und rechnen“ für Deutsch spre-
chende Erwachsene.“ Bei allen Kursen ist der Einstieg ohne 
Anmeldung ab sofort möglich. 
  
Infos vorab unter 0781/9364-280 
karin.weisser@gbz-ortenau.de 
 

punktblick
Ende des redaktionellen

Teils der Gemeinde Friesenheim

DRK-Kreisverband
Lahr e.V.

Helfen steht jedem gut-
wir machen Sie fit in Erster Hilfe!

• Sie lernen richtiges Handeln im Notfall
• Vielfältiges Kursangebot, wie z.B. Erste Hilfe
am Kind oder Erste Hilfe Outdoor

Mehr Informationen unter www.drk-lahr.de
oder telefonisch unter 07821/981840

Privat
Anzeigen

HEILIGENZELL

Baugrundstück
für 1-Familien-Haus gesucht.

Telefon 0176-63355852

Suche Streuobstwiese/Acker un- oder bepflanzt,
verwildert oder gepflegt, zum Kauf/Pachten.
Bitte melden Sie sich bei G. Lehmann, 015256171638

Wohnung ab 01.01.2022 ca. 52 m²
in Friesenheim, ImWeitersfeld zu vermieten

Tel. 07808/99372 ab ca. 17:00 Uhr

Suche eine Putzstelle
in Schuttern oder Friesenheim für 3-4 Std./Woche.

Telefon 01 79 / 2 34 24 73

5. Aufruf: „Verkehrswende auch für Friesenheim!“
Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember erhält Friesenheim mit dem
8 Uhr-Zug nach Offenburg einen weiteren Zughalt zurück, den uns
das Verkehrsministerium zuvor gestrichen hatte. Wir Bahn-Pendler
sind sicher, dass dieser große Erfolg ohne die enorme Resonanz
aus der Bevölkerung so schnell nicht möglich gewesen wäre.
Dafür sagen wir allen Unterstützenden herzlichen Dank!

Aber im Vergleich zu Ringsheim und Orschweier fehlen Friesenheim
in der Hauptverkehrszeit noch immer 8 Züge täglich.
Da liegt also noch eine Menge Protest-Arbeit vor uns!
Wir rufen daher auf, eure Unterstützung fortzusetzen und
den Einsatz zu verdoppeln!

Verstärken wir den E-Mail-Protest gegen das Verkehrsministerium
unter: VZ-Ministerialdirektor@vm.bwl.de mit Schlagwörten
wie „Kein Durch-Zug mehr für Friesenheim!“, Verkehrswende auch
für Friesenheim!“ oder „Stoppt Friesenheim’s Entzug“!
Nie war es einfacher, mit geringem Aufwand so viel Positives
für Friesenheim zu erreichen – besten Dank vorab!

Harald Wendle,
Friesenheim- Heiligenzell

Wir suchen in Friesenheim und Umgebung
älteres Haus zum liebevollen Renovieren.

Über Ihren Anruf unter 0160 99584690 freuen wir uns.

Suche Putz- und Gartenhilfe
3 Std.wöchentlich nach Oberweier.

Tel. 01 62 / 6 80 49 36
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aus der Region

www.FISCHER-BRENNHOLZ.de
Baum-/Sturmholzentfernung/Heckenschnitt inkl. Entsorgung

Telefon: 07821-76696 • Mobil: 0160 -95247554

DienstagDienstag bisbis FreFreitagitag 1717 –– 2020 UhrUhr
SamstagSamstag 99 –– 1313 UhrUhr
SoSowiewie nachnach teletelefofonischernischer VeVerereinbarunginbarung

OberObersommerfsommerfeldstreldstr.7.7
77652 Offenburg-Windschläg
Telefon (0781) 24880
Telefax (0781) 71719
info@glatt-kaminoefen.de
www.glatt-kaminoefen.de

Wir wünschen
Ihnen ein

schönes
Wochenende!
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Die Auflösung zu diesem SUDOKU finden Sie in dieser Ausgabe
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In einem neuen Licht
wird deine Liebe
wärmend uns umgeben
und aus der Ferne
in uns weiterleben.

Danke allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und
ihre Anteilnahme beim Abschied von unserer lieben

Dora Herrenknecht
auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Danke
dem Kursana Domizil für die liebevolle Pflege und Betreuung,
Herrn Allgaier und Frau Dr. Füllenbach für die ärztliche Versorgung,
der Nachbarschaftshilfe Friesenheim und dem Hospizverein Lahr,
einen ganz herzlichen Dank an Toni, Irmgard und Isabella,
Herrn Pfarrer Janus für die tröstenden Worte bei der Trauerfeier,
Frau Ulrike Eisele für den wunderschönen Blumenschmuck,
dem Bestattungsinstitut Seitel für die hilfreiche Unterstützung.

Friesenheim, im Oktober 2021 Werner Herrenknecht mit Familie



WIR SUCHEN
GRUNDSTÜCKE

in Ihrer Region

ExklusivWohnbau Partner

Tel.: 07851 956 890 6

kehl@exklusiv-wohnbau.de

mehr unter kehl.exklusiv-wohnbau.de

Heiligenzeller Hauptstr. 14
77948 Friesenheim

Rufen Sie doch einfach mal an!

Telefon:0 7821 / 991899
www.fischer-immobilienservice.de

Abrisshäuser, brachliegende Grundstücke

WIR SUCHEN WAS ANDERES:
PLATZ FÜR NEUES!

Sie wollen Ihr Haus verkaufen?

Vertrauen Sie dem Pro!

Ihre Vorteile:
Höchstmöglicher Verkaufspreis
Kostenloses Sachverständigengutachten
Kostenloser Energieausweis
Gesamte Abwicklung & Betreuung

SEIT 1968

IMA Immobilien GmbH Tel.: 07821 - 95 45 80
Alte Bahnhofstraße 10/4, 77933 Lahr Mail: fritsch@ima-immobilien.de

Wir suchen auch Wohnungen & Grundstücke für unsere langjährigen Kunden

Immobilien
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Tipps

Veranstaltungs

Parkett- und Dielenböden

Sparen Sie Zeit und unnötige Wege.
Bei mir bekommen Sie alles aus
einer Hand!

Rufen Sie schnell an – es lohnt sich!

Wunderbar bequem:
Württembergische Komplett-Service!

Alles aus

einer Hand
!

Generalagentur Bernd Fäßler
Friesenheimer Hauptstraße 70 / Neue Ortsmitte
77948 Friesenheim
Telefon 07821 61392 · Telefax 998055
bernd.faessler@wuerttembergische.de

Wir haben Montag – Freitag vormittags
von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr geöffnet.

Nachmittags und samstags geschlossen.

Leitender Angestellter beim Marktführer
sucht im Raum Lahr + 20 km

ein Haus zum kaufen
über Postbank Immobilien GmbH.

Telefon 0781 9200-16





Ab sofort erhalten Sie unsere

leckeren Liköre undDestillate
unter www.brennereiambach.de

Großer Geflügelverkauf Di., 2.11. letzter Termin
Leger. Hühner – Enten – Gänse – Puten und Mast bitte vorbestellen!

Schuttern, Rathaus: 12.40 Uhr, Friesenheim, Tavaux Str.: 12.50 Uhr, Oberweier,
Rathaus: 13.00 Uhr, Oberschopfheim, Rathaus: 13.15 Uhr

Geflügelzucht J. Schulte · Tel. 0 52 44/89 14 · www.gefluegelzucht-schulte.de

www . H e s s - B a u p a r t n e r . d e

Bauunternehmung und Zimmerei

• UMBAU • NEUBAU
• MASSIVHAUSBAU • ALTBAUSANIERUNG

• HOLZSTÄNDERBAUWEISE

WIR BERATEN SIE GERNE!

Roland Herzog
Siemensstraße 9

77948 Friesenheim

Zimmerei
Tel. 07821 68345 Fax. 07821 997050

info @ holzbau-herzog.de www.holzbau-herzog.de

Sind die Dachprobleme
noch so klein,

hol Zimmerei Herzog
aus Friesenheim!

(Bernd)

H

PPPPB

Gewerbestr. 44
77652 Offenburg

Tel.:0781-93 600 400
www.fenster-bfp.de

Aktion Ab

2.697,- €

Jetzt Fördermittel für
einbruchsichere Türen sichern!

Tore direkt vom Hersteller
Rolltore, Sektionaltore, Kipptore, Industrietore

www.pfullendorfer.de

IIhr Fachberater vor Ort
Herr Florian Bohler
Telefon 0171 7774541
f.bohler@pfullendorfer.de

Ihr Fachberater vor Ort
Herr Manuel Estrada
Telefon 01590 4335126
m.estrada@pfullendorfer.de

Wir schützen Natur.
Helfen Sie uns
mit Ihrer Spende.

Mehr dazu unter
www.NABU-BW.de/spenden

Spendenkonto: BW Bank
IBAN: DE48 6005 0101 0008 1004 38
BIC: SOLADEST600

Baden-Württemberg
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Reiff Verlag
GmbH & Co. KG
Leserservice
Mittelbadische Presse
Marlener Straße 9
77656 Offenburg

0781/504 -5555

leserservice@reiff.de

www.mittelbadische.de/
vorteilscountdown

SEPA-Lastschriftmandat / Meine Bankverbindung:

IBAN Ihre Bankleitzahl Ihre Konto-Nr.

DM-BA I Print: MC0PJE // V6 (V6M) Digital: T10PSBEPSN

ED

Datum / Unterschrift: DM-AA

PLZ / Ort:

Straße / Nr.:

Name / Vorname:

E-Mail:

Telefon (für Rückfragen):

Jetzt bestellen und Vorteil sichern!

Auf Wunsch auch zusätzlich als E-Paper:
Print + Digital für einmalig nur 79,60€

Der Vorteils-Countdown läuft ...

Lesen Sie bis zum
Jahresende für nur
64,90€
Früher bestellen = noch mehr sparen!
Die Lieferung endet am 31.12.2021 automatisch

Neuigkeiten aus Ihrer Region:
Lokales, das Sie nicht verpassen sollten
Nachrichten aus Politik, Wirtschaft
und Sport: Topaktuelles, fundiert
aufbereitet
Politik- und Wirtschaftsseiten mit
Beiträgen internationaler Journalisten:
Unser „Blick von außen“ als Basis
für praktizierte Meinungsfreiheit

Schnell

sein lohnt

sich!

Ja, ich möchte ab sofort bis Ende des Jahres für nur 64,90€ die gedruckte Zeitung lesen. Zugestellt wird
die für den Wohnort zutreffende Regionalausgabe. Die Lieferung endet am 31.12.2021 automatisch.

Ja, ich möchte ab sofort bis Ende des Jahres für insgesamt nur 79,60€ zusätzlich zur gedruckten Zeitung
auch das E-Paper erhalten. Der Bezug endet am 31.12.2021 automatisch.

Ja, ich möchte die gedruckte Zeitung anschließend zum monatlichen Bezugspreis von derzeit 44,70€
(mit Postversand 46,70€) weiterlesen. Nach Ablauf kann das Abonnement bis zum 15. des Monats
schriftlich zum Monatsersten gekündigt werden.

Sie möchten Ihre Daten lieber nicht auf einer Postkarte senden? Verwenden Sie einen frankierten Briefumschlag oder unser Online-Formular unter
www.mittelbadische.de/vorteilscountdown.

Ich wünsche Rechnungsstellung an o.g. E-Mail-Adresse.

Bitte informieren Sie mich telefonisch und/oder per E-Mail über interessante Angebote und Serviceleistungen aus dem Print- und Onlinebereich
der Reiff-Gruppe. Wir geben Ihre Daten gruppenintern weiter und nutzen sie zur Abwicklung Ihrer Abos und für Eigenwerbung. Für Werbeanrufe nutzen wir
Callcenter. Informationen zur Datenweitergabe und Ihren Rechten finden Sie auf mittelbadische.de/datenschutz, unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
unter mittelbadische.de/agb. Ihre Bestellung können Sie widerrufen. Alle Wünsche/Fragen richten Sie bitte an die Hotline: 0781/504 -5555

Das Angebot gilt für Haushalte im Verbreitungsgebiet der MITTELBADISCHEN PRESSE, an die in den letzten 6 Monaten kein Abo geliefert wurde.
Frühester Lieferstart: 15.9.2021, Einsendeschluss: 1.11.2021, Preise: Stand 1.1.2021, Änderungen vorbehalten.



Hanns-Martin-Schleyer-Str. 19 | 77656 Offenburg
0781/9257-0 | info@zepp-og.de | www.zepp-og.de

Du bist noch kein Servicetechniker SHK (m/w/d),

besitzt aber eine Ausbildung im Bereich Elektro-

technik - das passt!

Wir machen dich zum Zepp HLK Experten.

Servicetechniker HLK (m/w/d) bei ZEPP

Sensationelles Kinoerlebnis, adrenalintreibende Fahrgeschäfte im Freizeit-
park, Hochspannung im Fußballstadion oder ausgefallene Architektur.
Willst du nicht auch ein Teil davon sein? Dann komm in unser Team.

Sorge mit deinem Know-How dafür, dass unsere Anlagen optimal
eingestellt sind und immer alles rund läuft. Bei Störungen kommst du
nicht ins Schwitzen, sondern suchst gekonnt die Fehlerquelle.

Wir bieten dir nicht nur ein abwechslungsreiches, modernes Arbeits-
umfeld und eine Kaffee-Flatrate, sondern auch:

Unbefristete Festanstellung Top-Bezahlung

Sachkundelehrgänge Bonuszahlungen

eine Investition in deine Zukunft

Worauf wartest du - werde ein Zepp Experte
Jetzt informieren und bewerben
www.zepp-og.de/hlk-experte

METZGERHANDWERK AUS LEIDENSCHAFT.

Pfarrgasse 2, 77963 Schwanau FON +49 (0) 7824.2245 WEB www.metzgerei-erb-schwanau.de

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir ab sofort

Fleischereifachverkäufer (m/w/d)
in Voll- und Teilzeit

Stellenmarkt



Komm in unser Bauwerterhalter Team!

kontakt@jakoblauer.d
www.jakoblauer.de

e

WIR BILDEN

DICH AUS ZUM

MALER UND

LACKIERER
(M/W/D)

Unter anderem wirst Du in folgenden Fachbereichen sein:
Betoninstandsetzung | Bodenbeschichtung | Wärmedämmung

bewerbung@jakoblauer.de

Haben Sie Interesse?
Weitere Informationen unter: www.hengstler-zylinder.de/karriere
Kontakt: Sandra Hass, Telefon 07831 801 14089

Bauen Sie mit uns die
Technik von morgen!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

 CNC-Fachkraft (m/w/d)

 Mitarbeiter Montage (m/w/d)

 Mitarbeiter Lackiererei (m/w/d)

HengstlerZylinderGmbH · Schätzlestraße2–8 · 77756Hausach

Die Hengstler Zylinder GmbH in Hau-
sach ist führender Hersteller von kun-
denspezifischen Hydraulikzylindern
für Baumaschinen, Krane, Umschlag-
bagger und Sonderanwendungen.

Wir freuen uns über Ihre aussage-
kräftige Bewerbung, vorzugsweise
per E-Mail an:
karriere@hengstler-zylinder.com

Firma Akom sucht ab Januar 2022

Kaufmännische
Mitarbeiter (M/W/D)

in Teilzeit oder 450 € Basis für vielseitige und
selbständige Aufgaben in unserem Büro.

Erfahrung im Bereich Internetvertrieb und Pflege
Webshop sind von Vorteil. Arbeitszeit nach Vereinbarung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an:
info@akom-spritzguss.de

Holz. Ganz in seinem Element.

Für mehr Informationen besuche uns auf unserer Website

www.sbselemente.de
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Schwarzwald Holzbausysteme GmbH I Weiherstraße 3a I
77948 Friesenheim

+49 7821 588 20 0 I info@sbselemente.de

• Anlagenbediener Holzbearbeitung
m/w/d

Was erwartet dich:
• Ein sicheres und unbefristetes Arbeitsverhältnis in einer boo-
menden Industrie mit spannenden Aufgaben

• eine übertarifliche Bezahlung
• Ein familiäres modernes Arbeitsklima mit kurzen Entschei-
dungswegen

• Zimmerermeister/Holztechniker -
Arbeitsvorbereitung m/w/d

Wenn du mit nagelneuen Produktionsmaschinen der neusten Gene-
ration arbeiten möchtest, lernwillig, einsatzfreudig und zuverlässig
bist und zudem ein hohes Verantwortungsbewusstsein für Qualität
hast, sowie die Bereitschaft zum Zweischichtbetrieb mitbringst, dann
freuen wir uns auf dich!

Wir suchen in Vollzeit:

Stellenmarkt



Einkauf (m/w/d)
Vollzeit - 40 Wochen-Std. Oder

Teilzeit -25 Wochen Std.
Sie beherrschen MS Office und haben eine

kaufmännische Denk-Ausrichtung.
Sie erhalten eine fundierte Unterweisung im Einkauf

von Obst und Gemüse.
VZ: Mo.-Fr.: 08.00 – ca. 15:30 Uhr
TZ: Mo.-Fr.: 09.00- ca. 14 Uhr

Jeden zweiten Samstag 08:00-11:00 Uhr
Frische Service - Bahnhofstr. 57 - 77948 Friesenheim
Kontaktaufnahme gerne unter 07821 954160

oder gf@frischeservice-gmbh.de

IHR AUFGABENGEBIET:
Zur Verstärkung im Bereich Weiterverarbeitung
suchen wir baldmöglichst mehrere qualifizierte
Mitarbeiter (m/w/d) in der Produktion in
Teilzeit, 15–20Std./Woche für das Einlegen von
Prospekten und das Absetzen von Zeitungspaketen.

IHRE QUALIFIKATIONEN:
Sie arbeiten gerne im Team
Sie sind flexibel, belastbar und engagiert

ARBEITSZEITEN:
Dienstag bis Freitag 6 – 14 Uhr bzw. 15 Uhr
Dienstag bis Freitag Beginn zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr – 22 Uhr

WIR SUCHEN SIE:

PRODUKTIONS-
MITARBEITER

(M/W/D)
für die Weiterverarbeitung in

Teilzeit, 15 – 20 Std./Woche

SIND SIE INTERESSIERT?
Dann senden Sie Ihre schriftliche
Bewerbung per Mail oder per Post an:

reiff zeitungsdruck gmbh | Frau Gisela Falk
Marlener Str. 9 | 77656 Offenburg

Mail: sekretariat.versand@reiff.de

Stellenmarkt

Allmendstr. 13
77948 Friesenheim-Heiligenzell

Tel. 07821 - 5 28 07

www.bk-lack.de

Unfallinstandsetzung
Smart-Repair

PKW- & LKW-Lackierung
Fahrzeugaufbereitung

Autoglas

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 39 44 - 3 61 60 · www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter AmWasserturm

Sonderseiten in den Amtlichen Nachrichtenblättern
05.11. Hilfe im Alter Anzeigenschluss 02.11.

05.11. Unfall - Wir helfen, wenn‘s gekracht hat Anzeigenschluss 02.11.

12.11. Altbausanierung Anzeigenschluss 09.11.

19.11. Hochzeitspläne Anzeigenschluss 16.11.

26.11. Im Trauerfall für Sie da Anzeigenschluss 23.11.

26.11. Geschenkideen zumWeihnachtsfest Anzeigenschluss 23.11.

Möchten Sie Ihr Unternehmen auf diesen Seiten präsentieren?

Wir beraten Sie gern.
Telefon 07 81 / 504 -1456 · anb.anzeigen@reiff.de

Kürzellerstr. 27, 77963 Schwanau-Allmannsweier
Tel: 07824 2742

An den folgenden Samstagen sind wir
mit unseren Produkten auf dem
Friesenheimer Wochenmarkt:
30.10.21 / 20.11.21 / 11.12.21
 Eier aus Mobilstallhaltung
 verschiedene Eiernudeln
 Eierlikör
 Bio-Kartoffeln- und Zwiebeln
 Soßen und saisonale Angebote
 Äpfel und Feldsalat

Kinderdorfeltern
gesucht
Interesse? Sprechen Sie mich an.
Margitta Behnke :
Fon +49 30 206491-17,
margitta.behnke@albert-schweitzer.de

www.albert-schweitzer-verband.de

Kinderdorf

tut gut
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Rollstuhltaxi · Dialyse-, Chemo- und Strahlenfahrten
Eil-Kurierdienste

77933 Lahr • Marktplatz 17

Unser Wochen-Angebot
Donnerstag, 28.10. bis Mittwoch, 03.11.2021

Frische Blut- und Leberwurst
Frisches Sauerkraut

Hauptstraße 107 • 77948 Friesenheim • Telefon 0 78 21/6 20 19

Ausgewogene Spezialitäten
aus eigener Herstellung

Wir empfehlen
Wirsingrouladen

gefüllt mit Hackfleisch
Sauerbraten „hausmacher Art“

frische Weißwurst
nach „Münchner Rezept“
frische Putenweißwurst

gegrillte Häxle
Schäufele, Putenschäufele

frische Maultaschen hausgemacht 100 g 1,09 €
Rumpsteak
vom Weiderind aus Seelbach
gut abgehangen 100 g 2,78 €
Kräutersalami eigene Herstellung 100 g 2,22 €
Bauernschinken
hausgemacht 100 g 1,49 €
Bauernwurst 100 g 1,19 €
Edamer-Käse 100 g 0,99 €

Gibt es etwas Schöneres als im
eigenen Zuhause alt zu werden?

Wirmachen esmöglich

PROMEDICA PLUS Lahr
Ihr Ansprechpartner vor Ort:
Ralph Röderer

0151 - 74 63 76 28 lahr@promedicaplus.de

Nasse Wände?
Schimmelpilz??
Tüv-überwacht, 10 Jahre Gewährleistung,
100.000 erfolgreiche Sanierungen in der Gruppe

www.isotec-hug.de

Abdichtungstechnik Joachim Hug
07808 - 91 46 30 oder 07221 - 18 82 19 0

Ihr Sanierungsexperte für die Beseitigung von
Feuchte- und Schimmelschäden an Gebäuden

t 07808 - 91 46 30 oder 0781 - 1 31 95 27

?
Wir stellen ein:

Bauhandwerker (m/w/d)
aus Leidenschaft.

Komm zu uns ins Team!
hug@isotec.de

www.isotec.de/hug

Wir stellen ein:
Teamleiter/Bauhandwerker

(m/w/d) aus Leidenschaft.

Komm zu uns ins Team!
hug@isotec.de

Mit Ihrem Heimatexperten
von Schwäbisch Hall ins Wohng

BezirksleiterMichael Bailer
Volksbank Lahr eG
Mobil 01522 2683860
michael.bailer@
schwaebisch-hall.de

glück.

tröstenBlumen

HobbyEcke – Ulrike Eisele | Luisenstr. 23 | 77948 Friesenheim | Tel 07821- 612 96

Mit würdevoll

Trauerfloristik & Dekorationen

BESTATTUNGEN
Ihre Hi lfe im Trauerfal l

Tel. 0 78 21 - 60 08

Allmendstraße 6
77948 Friesenheim
info@seitel-bestattungen.de
www.seitel-bestattungen.de





Fenster // Türen
Rollläden // Jalousien
Überdachungen
Insektenschutz

Tullastraße 27 · 77933 Lahr
Tel. +49 (0) 7821/ 954876-0
info@wuest-schabinger.de
www.wuest-schabinger.de

60 Jahre Erfahrung
in der Teppichwäsche, von denen Ihr Teppich profitiert!

Ob neu, semi-alt oder antik, ganz gleich welcher Proveni-
enz, egal, ob Orientale, Chinese, Tibeter, Allgäuer, Kelim,
Berber, Maschinenware, Baumwollteppich:

ALLETeppiche werden bei uns
komplett schwimmend gewaschen.

NEU im Sortiment!
Waschen von Polstermöbel

und Teppichböden.

MILBEN ALS KRANKHEITS-
VERURSACHER
Erkrankungen durch Milben werden
als Acariose bezeichnet. Durch die
Ausscheidungen der Hausstaubmil-
ben können amMenschen Hausstau-
ballergien ausgelöst werden – mehr
als 70 Prozent der Hausstaub-Allergiker entwickeln ohne Behandlung
im Durchschnitt nach acht Jahren Asthma.

Warum brauchen Sie eine Teppichwäsche?
Viele Menschen, vor allem aber kleine Kinder, leiden unter verschiede-
nen Allergien wie z.B. der Hausstauballergie, Tierhaar- und Milbenall-
ergie. Mit einem Staubsauger wird der Schmutz nur oberflächlich ent-
fernt. Milllionen von Keimen und Erregern bleiben unsichtbar in den
Fasern stecken. Darum brauchen Sie eine gründliche Teppichwäsche.

ACHTUNG! ACHTUNG!

Eröffnungsaktion

Jetzt auch:

LAMMFELLWÄSCHE

Bei jeder Teppichwäsche
KOSTENLOSE

Fransenverbesserung

Reparatur40% Rabatt5 TAGE GÜLTIG

Sparen Sie lieber mit uns durch Waschen
und Reparieren als teuer neu zu kaufen...

NEU! Kostenlose Beratung vor Ort
und Abhol- und Bringservice
 Biowäsche-Reinigung mit Regenwasser
 Superglanzwäsche
 Tierhaare-, Urin- und Geruchsbeseitigung
 Waschen mit Naturprodukten
 Motten- und Milbenschutz
 Teppichfransen ausbessern und neu anknüpfen
 Rand neu befestigen
 Löcher zuknöpfen
 Teppich spannen
 Restaurierung von Teppichen aller Art

ACHTUNG – TEPPICHWÄSCHE ab 7,90 qm KALIM

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 9.00 – 18.00 Uhr, Samstag 9.00 – 18.00 Uhr
bitte um telefonische Terminvereinbarung

Telefonische Annahme bis 20.00 Uhr: 07821 2746175 oder 0781 47435015

Teppichhaus BACHTARY
Wasch- & Reparaturzentrum

Werderstraße 28 · 77933 Lahr



Wir freuen uns auf eine wertschätzende Zusammenarbeit mit Dir.
Sende uns Deine Bewerbung. Informationen vorab erhältst Du bei:

Wir suchen Macher,
die einen branchenübergreifenden sicheren Arbeitsplatz wollen.

ELEKTROTECHNIK AUS EINER HAND

Elektriker (m/w/d)
- Monteure / Obermonteure
- Schaltschrankbauer
- DGUV V3 Prüfer
Elektrotechniker (m/w/d)
- Elektrokonstrukteure
- Projektleiter
- DGUV V3 Prüfer
Auszubildende (m/w/d)
- Elektroniker für Betriebstechnik

für das Jahr 2022

Jürgen Schmider | Tel.: 07852 93613 30 | Mobil: 0151 148 451 03
Elteo elektrotechnik ortenau GmbH & Co.KG
Industriestraße 1 | 77731 Willstätt | info@elteo.de | www.elteo.de


